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Begrüssung und Mitteilungen 

 

Liebe Stimmberechtigte 

An dieser Gemeindeversammlung 2/2022 wer-
den insgesamt acht Traktanden behandelt. Ein 
wegweisendes Traktandum stellt sicherlich die 
Genehmigung der Legislaturplanung 2023–2026 
dar. Sie wird die Arbeit des Gemeinderates in 
dieser Legislaturperiode wesentlich prägen. Wei-
ter wird ein Verpflichtungskredit zur Erneuerung 
des Freibads Goldigen in Netstal behandelt. Es 
soll für rund CHF 4.8 Mio. saniert werden, um da-
mit weiterhin ein attraktives Angebot für die Ein-
wohnerinnen und Einwohner, die Sportvereine, 
die Schulen und unsere Gäste darzustellen. 

Das Verkehrsberuhigungskonzept und die auto-
freie Gestaltung des Landsgemeindeplatzes sind 
weitere zu behandelnde Geschäfte. Wie an jeder 
Gemeindeversammlung im Herbst entscheiden 
Sie auch über das Budget und den Gemeindesteuerfuss für das Jahr 2023. 

Wir freuen uns, Sie an der Informationsveranstaltung vom 7. November 2022 persönlich über die Ge-
schäfte der Gemeindeversammlung 2/2022 zu informieren und Sie zur Gemeindeversammlung vom 
25. November 2022 zu begrüssen.  

 

Im Namen des Gemeinderats Glarus 

 

 

 

Peter Aebli   Markus Rhyner  

Gemeindepräsident   Gemeindeschreiber 

 

 

 

Terminvorschau 

Montag, 15. Mai 2023   Informationsveranstaltung zur Gemeindeversammlung 1/2023 

Freitag, 2. Juni 2023   Gemeindeversammlung 1/2023 

Montag, 6. November 2023   Informationsveranstaltung zur Gemeindeversammlung 2/2023 

Freitag, 24. November 2023   Gemeindeversammlung 2/2023 

(Änderungen vorbehalten) 

 

 

Hinweis zur Sprachform in diesem Memorial: 
Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen beziehen sich auf alle Geschlechter.  
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Traktandum 3 

Freibad Goldigen, Netstal: Erneuerung; 
Verpflichtungskredit von CHF 4.8 Mio. 

3.1 Die Vorlage im Überblick 

Die Sanierung des erneuerungsbedürftigen Freibads Goldigen, Netstal, beinhaltet Anpassungen an 
bestehenden Anlagen aufgrund technischer, betrieblicher und sicherheitsrelevanter Erfordernisse, um 
künftig einen reibungslosen Freibadbetrieb zu gewährleisten. Grundlage für die geplante Sanierung ist 
der von den Stimmberechtigten am 14. Juni 2019 gesprochene Verpflichtungskredit von CHF 430'000 
zur Planung der Sanierung der beiden Freibäder Goldigen und Ygruben. 

Die Planungsarbeiten zur Sanierung der Freibäder Goldigen und Ygruben sind abgeschlossen. Für 
jedes Freibad liegt ein Bauprojekt mit einem Kostenvoranschlag vor. Wegen der grösseren Dringlich-
keit soll zunächst das Freibad Goldigen saniert werden. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindever-
sammlung deshalb hierfür einen Verpflichtungskredit von CHF 4.8 Mio. 

3.2 Ausgangslage 

Sanierungsbedürftige Freibäder Goldigen und Ygruben 

Das im Jahr 1964 eröffnete Freibad Goldigen, Netstal, und das seit dem Jahr 1922 bestehende Frei-
bad Ygruben, Glarus, sind beide im kantonalen Richtplan 2004 als Sportanlagen von regionaler Be-
deutung aufgeführt. Als solche verkörpern sie ein attraktives Angebot für Einwohner, Sportvereine, 
Schulen und Gäste der Gemeinde Glarus. 

Der Sanierungsbedarf ist bei beiden Freibädern unbestritten. Im Betrieb kommt es immer wieder zu 
Störungen und Ausfällen. Beispielsweise musste im Juni 2021 das Freibad Goldigen aufgrund eines 
Defektes im Technikraum aus Sicherheitsgründen geschlossen werden. Der Aufwand, um den Betrieb 
der sanierungsbedürftigen Freibäder aufrecht zu erhalten, ist sehr gross.  

Planungsbeschluss der Gemeindeversammlung 1/2019  

An der Gemeindeversammlung 1/2019 vom 14. Juni 2019 standen fünf Varianten zur Diskussion: 

 Szenario Status Quo (Weiterbetrieb ohne grössere Investitionen) 

 Szenario Null (Schliessung beider Bäder) 

 Szenario Goldigen (Erhalt Goldigen / Schliessung Ygruben) 

 Szenario Ygruben (Erhalt Ygruben / Schliessung Goldigen)  

 Szenario Goldigen und Ygruben (Erhalt und Sanierung beider Freibäder)  

Die Stimmberechtigten haben an jener Gemeindeversammlung nach eingehender Debatte dem Ge-
meinderat den Auftrag erteilt, die Sanierung beider Freibäder zu planen. 

In der Folge beauftragte die Gemeinde mittels öffentlicher Ausschreibung einen Gesamtplaner mit 
ausgewiesenen Referenzen bei der Sanierung von Freibädern. Für die Bädersanierungen wurden Va-
riantenstudien ausgearbeitet und der Öffentlichkeit präsentiert sowie zur Diskussion gestellt. Die Rück-
meldungen wurden aufgenommen und teilweise bei der Ausarbeitung der Vorprojekte berücksichtigt. 

Sanierungsprojekt Freibad Goldigen  

Bei der Sanierung des Freibades Goldigen werden aufgrund technischer, betrieblicher und sicher-
heitsrelevanter Erfordernisse Anpassungen an bestehenden Anlagen vorgenommen. Im Wesentlichen 
handelt es sich um folgende Anpassungen: 

Der direkte Auslauf der Rutschbahn in das Nichtschwimmerbecken wird aufgehoben. Neu wird der 
Auslauf vorschriftskonform in ein separates Landebecken führen (siehe Ziffer 1 in der nachfolgenden 
Abbildung). Die Beckenauskleidung wird weiterhin mit Folie ausgeführt. Das Schwimmerbecken muss 
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im Bereich der Sprunggrube den heute geltenden Sicherheitsvorgaben angepasst werden. Insbeson-
dere muss der Sprungturm mit 5-, 3- und 1-Meter-Plattform ausserhalb des Beckens neu erstellt wer-
den. 

Der heutige Technikbereich unter dem Garderoben- und Restaurationsgebäude wird aufgehoben. 
Südlich des bestehenden Restaurationsbetriebs wird ein neuer Technikraum gebaut. Der neue Stand-
ort des Technikraumes vereinfacht und optimiert die Anlieferung sowie den Umschlag der Chemika-
lien. Das bestehende Kinderplanschbecken wird aufgehoben (siehe Ziffer 3 in der nachfolgenden Ab-
bildung) und ein neues solches wird auf dem neuen Technikraum erstellt (siehe Ziffer 2 in der nachfol-
genden Abbildung). Beim bestehenden Garderobengebäude und beim Eingangsbereich sowie dem 
Restaurant werden geringfügige Anpassungen an der Haustechnik vorgenommen. Beispielsweise 
werden sämtliche Leuchtmittel auf LED-Technik umgerüstet. Im vorliegenden Sanierungsprojekt hin-
gegen nicht vorgesehen ist die Errichtung einer Photovoltaikanlage, wofür sich die Dachfläche sehr 
gut eignen würde. Denkbar ist es, hierfür die Dachfläche den Technischen Betrieben Glarus zur Verfü-
gung zu stellen, damit diese eine weitere Solargemeinschaft errichten können. 

 

 

Sanierungsprojekt Freibad Goldigen (Quelle: Beck Schwimmbadbau AG, Winterthur) 

  

Neuer Technikraum 
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Die Kosten für diese Gesamtsanierung des Freibads Goldigen setzen sich wie folgt zusammen: 

Vorbereitungsarbeiten und Umgebung CHF 1'000'000 

 Rückbauten, Installationen, Bohren und Schneiden, 
Erdarbeiten und Leitungen, etc. 

  

Schwimmbadtechnik  CHF 2'600'000 

 Badwassertechnik, Auskleidung, Elektro- und 
Sanitäranlagen, etc. 

  

Honorare CHF 550'000 

Reserven für diverse Arbeiten / Unvorhergesehenes CHF 300'000 

  CHF 4'450'000 

  CHF 4'800'000 

 

  
 

 

 

   
    

  
    

 
  

 

  
 

  

 

 

  

   

 
  

  
 

 

  
 

 
  

 

 

Gesamtprojektkosten +/-10% exkl. MwSt.

Gesamtprojektkosten +/-10% inkl. MwSt.

Die Kosten werden im Einklang mit den einschlägigen SIA-Normen mit einer Genauigkeit von
+/-10% ausgewiesen. Hierzu ist indes anzumerken, dass die aktuell turbulente Wirtschaftslage
eine langfristige Sicht auf die Kostenentwicklung sehr erschwert. Insbesondere werden die Liefer-
ketten und die Preissituation in der Baubranche derzeit massgeblich durch die Coronavirus-Pande-
mie, den Ukraine-Konflikt und die allgemein gestiegene Teuerung beeinflusst, deren Verlauf unge-
wiss ist.

Sanierungsprojekt Freibad Ygruben

Das Sanierungsprojekt für das Freibad Ygruben, Glarus, sieht vor, dass die Beckenaufteilung in 
Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich sowie Sprunggrube unverändert bleibt. Die Beckenausklei-
dung soll in Chromstahl ausgeführt werden. Das davon abgesetzte Kinderplanschbecken wie auch die 
Mauer zur Bahnlinie hin sollen gesamterneuert werden. Am Eingangs- und Restaurationsbetrieb sind 
keine Sanierungsmassnahmen geplant, und auch am geschützten Betriebsgebäude wird äusserlich 
nichts verändert. Hingegen ist die Bädertechnik grösstenteils zu ersetzen und dem heutigen Stand der 
Technik anzupassen.

Die analog dem obenstehenden Sanierungsprojekt Freibad Goldigen berechneten Gesamtprojektkos-
ten für dieses Sanierungsprojekt Freibad Ygruben betragen nach heutigem Stand bei einer Kosten-
genauigkeit von +/-10% insgesamt CHF 4.6 Mio.

Ergänzende Informationen zum Sanierungsprojekt Ygruben (inklusive Plan und Kostenberechnung)
sind auf der Website der Gemeinde unter den Informationen zu dieser Gemeindeversammlung abruf-
bar.

3.3 Erwägungen des Gemeinderats

Freibäder als wichtiges Freizeit- und Sportangebot

Moderne Freizeit- und Sportmöglichkeiten steigern die Wohnattraktivität der Gemeinde. Hinzu kommt,
dass den beiden gemeindeeigenen Freibädern Goldigen und Ygruben eine lange Tradition innewohnt.
Während Ygruben eines der ersten Freibäder seiner Art war und im Jahr 1922 errichtet wurde, wurde 
das Freibad Goldigen, wie die meisten der rund 500 Freibäder der Schweiz, in den 1960er-Jahren er-
öffnet. Beide Bäder bieten Platz sowohl für aktive Sportler als auch für Freizeitorientierte und bestehen 
seit jeher in einer funktionierenden Co-Existenz. Jedes der beiden Freibäder hat seine Anhänger.

Der Wegfall der Freibadinfrastruktur in der Lintharena, Näfels, hat einen Teil der Besucher nach 
Netstal und Glarus verlagert. Die Frequenzen beider Freibäder sind hoch und bestätigen die überregi-
onale Ausstrahlung und Bedeutung der Freibäder Goldigen und Ygruben über das Gemeinde- respek-
tive Kantonsgebiet hinaus. Daher ist nach Ansicht des Gemeinderats der Betrieb beider Freibäder in 
der Gemeinde Glarus weiterhin gerechtfertigt.
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1. Halbjahr 2023 Ausschreibungen und Auftragsvergaben zur Sanierung des Freibads Goldigen  

September 2023 Start der Sanierungsarbeiten im Freibad Goldigen 

Mitte 2024 Fertigstellung der Sanierungsarbeiten im Freibad Goldigen 

 

Finanzierung und Folgekosten  

Die Finanzierung der Kosten der Sanierung des Freibads Goldigen von CHF 4.8 Mio. erfolgt zu Lasten 
der Investitionsrechnung. Im Budget 2023 und in der Aufgaben- und Finanzplanung 2024–2026 der 
Gemeinde Glarus sind die vorgesehenen Beträge ausgewiesen. Die Gemeinde wird ferner beim Kan-
ton Gesuche um Beteiligung an den Kosten stellen (z.B. Lotteriefonds, Tourismusfonds o.ä.). Die Ka-
pitalkosten für die Sanierung des Freibades Goldigen (Abschreibungen und Zinsen) betragen über die 
nächsten 40 Jahre CHF 120'000 pro Jahr. Zusätzliche Betriebskosten (Energie und Unterhalt) im Ver-
gleich zu heute fallen aufgrund der Sanierung des Freibads keine an. Die Tragbarkeit ist aufgrund der 
Finanzplanergebnisse und der vorhandenen finanzpolitischen Reserven gegeben.  

  

Umsetzung der Sanierungen in Etappen; Priorität Freibad Goldigen

Die aktuelle weltpolitische und weltwirtschaftliche Lage ist schwierig. Sie birgt für die Freibad-Sanie-
rungsprojekte erhebliche Risiken (wie z.B. Bauverzögerungen infolge unterbrochener Lieferketten)
und daraus abgeleitet erhebliche finanzpolitische Unsicherheiten (wie z.B. Kostensteigerungen). Des-
halb erachtet es der Gemeinderat nicht als sinnvoll, jetzt der Gemeindeversammlung einen Kredit in 
der Grössenordnung von CHF 9.4 Mio. für die Sanierung gleich beider Freibäder zu beantragen. Viel-
mehr hält er ein gestaffeltes Vorgehen für angezeigt, dies insbesondere auch angesichts der übrigen
in den kommenden Jahren anstehenden umfangreichen Investitionsprojekte (u.a. z.B. Erneuerung von 
Schulanlagen und Alpinfrastrukturen). Hinzu kommt, dass die Sanierungsarbeiten ohnehin gestaffelt,
d.h. nicht bei beiden Freibädern gleichzeitig ausgeführt würden, um einen durchgehenden Badebe-
trieb in zumindest jeweils einem Freibad gewährleisten zu können.

Aus diesen Gründen beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung vorliegend als erste 
Etappe die Sanierung des Freibads Goldigen für CHF 4.8 Mio. Zu einem späteren Zeitpunkt soll dann 
die Situation in Bezug auf das Freibad Ygruben beurteilt und das diesbezügliche Vorgehen festgelegt 
werden.

Die Sanierung des Freibads Goldigen hat gegenüber jener des Freibads Ygruben insbesondere Priori-
tät, weil der technische Zustand der Wasseraufbereitungsanlage im Freibad Goldigen kritisch ist. Aus-
fälle können dort jederzeit auftreten und den Badebetrieb während der Saison einschränken oder 
gänzlich unterbrechen. Zusätzlich ist im Freibad Goldigen der Ersatz der Beckenfolie überfällig und 
stellt ein weiteres Risiko für Betriebsunterbrüche dar. Demgegenüber sind diese Risiken für Betriebs-
unterbrüche im Freibad Ygruben geringer, wenngleich zweifelsohne auch dort der Zustand der Becken 
unbefriedigend ist und er Mehrkosten im Unterhalt sowie gewisse Verletzungsrisiken (Schürfungen)
bei Badegästen bewirkt. Aufgrund dieser Risikobeurteilung erscheint der Handlungsbedarf insgesamt 
beim Freibad Goldigen als dringlicher, weshalb zuerst das Freibad Goldigen und erst danach das Frei-
bad Ygruben saniert werden soll.

Bei Zustimmung zum beantragten Verpflichtungskredit zur Sanierung des Freibades Goldigen ist fol-
gender Zeitplan vorgesehen:
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3.4 Antrag an die Gemeindeversammlung 

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen sowie auf der Grundlage von Art. 41 Abs. 1 Bst. c des 
Gemeindegesetzes und Art. 37 ff. des Finanzhaushaltgesetzes in Verbindung mit Art. 14 Abs. 2 Bst. a 
der Gemeindeordnung beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung, folgenden Beschluss 
zu fassen: 

1. Für die Sanierung des Freibades Goldigen, Netstal, wird ein Verpflichtungskredit von 
CHF 4.8 Mio. genehmigt. 
Die Kreditsumme erhöht oder vermindert sich um die zwischen der Aufstellung des Kostenvoran-
schlags und der Bauausführung eingetretene Baukostenentwicklung (Preisbasis: Baukostenindex 
Stand August 2022).  

2. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. 

 

Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission (GPK) 

Die GPK empfiehlt der Gemeindeversammlung dem Verpflichtungskredit über CHF 4.80 Mio. zuzu-
stimmen. Die Vorlage wird im Memorial gut und verständlich dokumentiert. Mit diesem Verpflichtungs-
kredit wird die Sanierung des Freibads Goldigen Netstal als erste Etappe in Angriff genommen. Die 
Betriebskosten sollten sich in der Folge optimieren lassen (u.a. Fernwartungen, Einkauf, Verbrauchs-
materialien usw.). 
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Traktandum 4 

Verkehrsberuhigung: Umsetzung weiterer Etappen; 
Verpflichtungskredit von CHF 860'000 

4.1 Die Vorlage im Überblick 

Die von der Gemeindeversammlung 1/2015 beschlossene Umsetzung der ersten Etappe des Ver-
kehrsberuhigungskonzepts der Gemeinde Glarus beinhaltete die Schaffung von Tempo-30-Zonen in 
Teilen von Netstal, Glarus und Ennetbühls. 

Die mit diesen Massnahmen gemachten Erfahrungen sind durchwegs positiv. So erhöhte sich die Si-
cherheit, und die Verkehrsmengen sowie die Lärmemissionen nahmen ab. 

Um dieses Verkehrsberuhigungs-Ziel auch in den weiteren Quartieren der Gemeinde zu erreichen, 
sollen nun weitere Tempo-30-Zonen geschaffen werden. Dafür wird ein Verpflichtungskredit von 
CHF 860'000 beantragt. 

4.2 Ausgangslage 

Wie zahlreiche Eingaben, mündliche Rückmeldungen usw. zeigen, brennt das Thema Verkehrsberuhi-
gung der Bevölkerung unter den Nägeln. Auch im von der Gemeindeversammlung am 22. März 2013 
erlassenen Richtplan der Gemeinde Glarus ist die Verkehrsberuhigung ein wichtiges Thema. 

Richtplan und Verkehrsberuhigungskonzept  

Die Zielsetzung gemäss dem in einem breit angelegten, partizipativen Prozess erarbeiteten Richtplan 
lautet: "Durch die Einführung von verkehrsberuhigten Zonen (Tempo-30- oder Begegnungszonen) 
zwecks Verkehrsberuhigung der Strassenräume soll auf einfache und wirkungsvolle Art die Umfeld-
qualität gesteigert, die Verkehrssicherheit erhöht und die Schadstoff- und Lärmbelastung reduziert 
werden." 

Der Richtplan beinhaltet somit einen Auftrag zur Erarbeitung und Umsetzung der Verkehrsberuhigung. 

In der Folge wurde für die Verkehrsberuhigung auf dem Gemeindegebiet ein Konzept erarbeitet. Dies 
geschah wiederum in einem umfassenden Partizipationsprozess mit öffentlichen Foren und einer Be-
gleitgruppe. 

Das Verkehrsberuhigungskonzept wurde der Frühlingsgemeindeversammlung 2015 vorgelegt, und 
diese sprach die finanziellen Mittel für dessen erste Umsetzungsetappe. Diese erste Etappe beinhal-
tete Tempo-30-Zonen in Ennetbühls, Netstal und Glarus. Sie wurde in den Jahren 2018 und 2019 um-
gesetzt. 
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Die vier umgesetzten Tempo-30-Zonen "Lurigen", "Asylstrasse/Sommerweg", "Rathausgasse/Ober-
dorf" und "Ennetbühls/Dörfli" 

 

Die umgesetzten Tempo-30-Zonen "Matt" und "Dorf/Sandrüti" in Netstal 
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Erwiesene Wirksamkeit der umgesetzten Tempo-30-Zonen 

Die Gemeinde hat für die umgesetzten Tempo-30-Zonen die gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung 
über die Wirkung der Massnahmen hinsichtlich Steigerung der Sicherheit sowie Reduktion der Ver-
kehrsmengen und Lärmemissionen durchgeführt. Es wurde festgestellt, dass die Geschwindigkeiten in 
einem tolerierbaren Bereich gehalten oder gesenkt werden konnten und die Verkehrsmengen deutlich 
tiefer liegen. Der Verkehr ist auf den Quartierstrassen ruhiger geworden, obwohl das Verkehrsaufkom-
men auf der Hauptachse weiter minim zunahm. 

Weiter gingen diverse Eingaben von Einwohnerinnen und Einwohnern ein, die eine weitere Verbesse-
rung der Verkehrsberuhigung verlangten, so insbesondere die Schaffung weiterer Tempo-30-Zonen 
und die Umsetzung punktueller Verbesserungen der Sicherheit. 

Umsetzung weiterer Tempo-30-Zonen bzw. Etappen der Verkehrsberuhigung 

Der Gemeinderat nahm im Frühling 2020 den Wirksamkeitsbericht zu den umgesetzten Tempo-30-
Zonen zur Kenntnis und entschied, dass die weiteren Tempo-30-Zonen gemäss Verkehrsberuhi-
gungskonzept verwirklicht werden sollen. 

Zusätzlich sind einige punktuelle Verbesserungen betreffend die Verkehrssicherheit in Vorbereitung 
oder bereits umgesetzt. Diese Massnahmen betreffen mehrere kleinere Anpassungen an Signalisatio-
nen (Beschilderungen, Markierungen) sowie Anpassungen an den Fussgängerquerungen in der 
Risi/Haselholz, Netstal, bei der Ennetbühlerstrasse in Ennetbühls und bei der Durchfahrt Ei-
chenstrasse in Glarus. 

Für die Umsetzung der weiteren Tempo-30-Zonen in den Quartieren wurden die Projektierungsarbei-
ten durchgeführt und Verkehrsgutachten gemäss den gesetzlichen Vorgaben erstellt. 

Es sind in folgenden Quartieren Tempo-30-Massnahmen vorgesehen: 

 Ortsteil Ennenda: Fronacher, Neubauquartier, Oberdorf, Villastrasse, Wies 

 Ortsteil Netstal: Bühl, Risi-Haselholz 

 Ortsteil Glarus: Abläsch, Bergli-/Schatzgutstrasse, Bühl, Feld, Freuler-/Walcherguet,  
Langenacker, Linden-/Adlergut, Postgasse, Pressi und Insel 

 Ortsteil Riedern: Lerchenweg, Oberdorf, Stüssihoschet 
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Übersichtsplan Erweiterung Tempo-30-Zonen 
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Die Umsetzungsarbeiten werden einige Zeit beanspruchen. So ist vorgesehen, nach dem Gemeinde-
versammlungsbeschluss die Signalisationsverfügungen zu publizieren und anschliessend allfällige 
Einsprachen zu bereinigen. Weiter sind die Signalisations- und Markierungsarbeiten sowie die Stras-
senbauarbeiten (Trottoirüberfahrten) auszuschreiben. Die Ausführung der Arbeiten, die mehrere Mo-
nate dauern wird, erfolgt je nach Projektfortschritt, frühestens ab Frühling 2024. 

Koordination mit Optimierung der Parkraumbewirtschaftung 

Zusammen mit der hier dargelegten Planung für die Verkehrsberuhigung hat die Gemeinde auch das 
Parkierungskonzept überprüft. In der Analyse und aufgrund der Betriebserfahrungen zeigte sich, dass 
die Zielsetzung gut verfügbarer Parkplätze zwar erreicht wurde, trotzdem aber im Bereich der Park-
raumbewirtschaftung einige Anpassungen und Korrekturen vorzunehmen sind. Die entsprechenden 
Massnahmen wurden koordiniert mit der hier interessierenden Planung der weiteren Etappen der Ver-
kehrsberuhigung erarbeitet. 

So wurden im Bereich Parkraumbewirtschaftung im Jahr 2021 kleinere Anpassungen an den Signali-
sationen ausgeführt (besser verständliche Signalisationen, Markierungen anpassen). An der Herbst-
gemeindeversammlung 2021 wurden sodann Änderungen an der Parkierungsverordnung beschlos-
sen (formelle Korrekturen verschiedener Punkte, insbesondere bezüglich Nachtparkierung).  

Anlässlich der hier vorgelegten Verkehrsberuhigungs-Arbeiten soll nun zudem für das Abläschquartier 
in Glarus eine Parkraumzone (Parkieren auf weiss markierten Feldern) eingerichtet werden. Dies ist 
wichtig, damit die dortigen engen Gassen für die Baulichtorganisationen bei Ereignissen befahrbar 
sind. Im nahen Umfeld stehen weiterhin genügend öffentliche Parkplätze zur Verfügung (z.B. Lands-
gemeindeplatz oder künftige Parkierungsanlage auf dem heutigen Holzlagerplatz beim Bahnhof Gla-
rus). Die Kosten für diese Massnahmen im Bereich Parkierung betragen CHF 45'000. Sie sind nicht 
Gegenstand der vorliegenden, die Verkehrsberuhigung betreffenden Verpflichtungskredit-Vorlage, sie 
werden aber in das Budget 2024 eingestellt werden. Der entsprechende Verpflichtungskredit liegt im 
Kompetenzbereich des Gemeinderats (Art. 14 Abs. 2 Bst. a i.V.m. Art. 34 Abs. 1 Gemeindeordnung), 
welcher diesen gesprochen hat. Es ist vorgesehen, die Massnahmen in der Bauausführung koordiniert 
mit der Verkehrsberuhigung auszuführen. 

4.3 Finanzielle Auswirkungen 

Die Investitionskosten für die oben beschriebene Umsetzung der weiteren Etappen des Verkehrsberu-
higungskonzepts setzen sich wie folgt zusammen (Basis: Grobkostenschätzung aus dem Konzept und 
den Verkehrsgutachten, Stand 09. August 2022): 

 

 CHF 440'000 

 
 CHF 170'000 

 CHF 50'000 

  CHF 140'000 

 CHF 60'000 

 CHF 860'000 

 

 

  
    

 

 
 

  

Signalisationen und Markierung

punktuelle Fahrbahnerhöhungen (Vertikalversätze)
und Trottoirüberfahrten

Projektierung und Bauleitung

Diverses / Unvorhergesehenes (Reserve) 20%

MWST

Total Verpflichtungskredit

Anzumerken ist, dass sich gegenwärtig die Wirtschaftslage nicht mehr so stabil wie vor einiger Zeit 
präsentiert. Vor allem die Coronavirus-Pandemie und der Ukraine-Konflikt haben massgebenden Ein-
fluss auf die Preissituation und auch auf die Lieferketten in der Baubranche. Weiter ist die Baubranche 
derzeit gut ausgelastet. Aus diesen Gründen können nicht vorhersehbare und abschätzbare Mehrkos-
ten entstehen. Es wird deshalb bei der vorliegenden Grobkostenschätzung eine vorsichtig festgelegte,
offene Projektreserve von 20% eingerechnet (Position Diverses / Unvorhergesehenes). Als Preis-
stand für den Verpflichtungskredit wird der Baukostenindex Stand August 2022 angenommen.

Mit der Einführung der neuen Tempo-30-Zonen wird auch neue, zusätzliche "Strassenausrüstung"
(Signalisationen, Markierungen, Vertikalversätze etc.) installiert. Der Inventarwert der Strassenanlagen 
nimmt daher insgesamt um rund CHF 860'000 zu. Unter der üblichen Annahme, dass für die Betriebs-
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Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission (GPK) 

Die GPK empfiehlt der Gemeindeversammlung dem Verpflichtungskredit über CHF 0.86 Mio. zuzu-
stimmen. Weiter nimmt die GPK positiv zur Kenntnis, dass von vier geplanten Etappen die Umsetzung 
der Verkehrsberuhigung auf zwei Etappen reduziert wurde. Für die Umsetzung wurden die Lehren aus 
der ersten Etappe in der Planung berücksichtigt.  

  

und Unterhaltskosten rund 2-3% des Inventarwerts einzusetzen sind, erhöhen sich die Betriebs- und 
Unterhaltskosten für die Strassen um rund CHF 17'000 bis CHF 26'000 pro Jahr.

4.4 Erwägungen des Gemeinderat s

Die Verkehrsberuhigung in den Quartieren hat sich bewährt. Die Sicherheit stieg, die Verkehrsmengen 
haben abgenommen und die Lärmemissionen haben sich reduziert. Verschiedene Eingaben von Ein-
wohnerinnen und Einwohnern (teilweise samt Unterschriftensammlungen) zeigen das grosse Bedürf-
nis danach auf. Deshalb sollten nun die weiteren Etappen der Verkehrsberuhigung wie im Konzept 
vorgesehen und wie oben beschrieben umgesetzt werden.

Der Gemeinderat beantragt aus diesen Gründen der Gemeindeversammlung, dem Verpflichtungskre-
dit von CHF 860'000 für die Umsetzung weiterer Tempo-30-Zonen zuzustimmen.

4.5 Antrag an die Gemeindeversammlung

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen sowie auf Art. 41 Abs. 1 Bst. c des Gemeindegesetzes 
und Art. 37 ff. des Finanzhaushaltsgesetzes in Verbindung mit Art. 14 Abs. 2 Bst. a beantragt der Ge-
meinderat der Gemeindeversammlung, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Für die Umsetzung der weiteren Etappen des Verkehrsberuhigungskonzepts wird ein Verpflich-
tungskredit von CHF 860'000 genehmigt.
Die Kreditsumme erhöht oder vermindert sich um die zwischen der Aufstellung der Kostenschät-
zung und der Bauausführung eingetretene Baukostenentwicklung (Preisbasis: Baukostenindex 
Stand August 2022).

2. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.
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Traktandum 5 

Autofreier Landsgemeindeplatz, Glarus: 
Wettbewerb samt Partizipationsverfahren;  
Verpflichtungskredit von CHF 400'000 

5.1 Die Vorlage im Überblick  

Der Zaunplatz ist als Landsgemeindeplatz das Herz der Glarner Demokratie und ein ganz zentraler 
Ort für verschiedene Aktivitäten und Anlässe. Der altehrwürdige Ort soll ein neues Gesicht erhalten 
und autofrei werden. Es sollen ein Partizipationsverfahren und ein Wettbewerb durchgeführt werden, 
um Lösungen zu entwickeln, die mehrheitsfähig und realisierbar sind. Dafür wird ein Verpflichtungs-
kredit von CHF 400'000 beantragt. Für die aufgrund der Autofreiheit des Platzes wegfallenden Park-
plätze sollen Ersatzangebote auf dem Kasernenareal und auf dem Holzlagerplatz beim Bahnhof Gla-
rus geschaffen werden. Auch hierzu soll die Planung fortgeführt werden. 

In Diskussion steht damit verbunden auch bereits seit mehreren Jahren der Bau einer Tiefgarage beim 
Landsgemeindeplatz. Insbesondere die Grundwassersituation beim Landsgemeindeplatz führt aller-
dings zu einem grossen Aufwand für den Bau einer solchen Tiefgarage an diesem Ort. Es ist nicht 
klar, ob eine solche Tiefgarage aufgrund der Grundwassersituation überhaupt bewilligungsfähig wäre. 
Bereits die entsprechenden Abklärungen würden Kosten von geschätzt CHF 700'000 auslösen. Auch 
sonst wäre der Bau sehr aufwändig bzw. kostenintensiv und risikobehaftet. So könnte er z.B. zu Schä-
den an den angrenzenden Gebäuden führen. Es wird mit Kosten pro Parkplatz von schätzungsweise 
CHF 90'000 bis CHF 115'000 gerechnet. 

Der Gemeinderat hat sich deshalb gegen den Bau einer solchen Tiefgarage ausgesprochen und sieht 
stattdessen Parkierungs-Ersatzangebote beim Kasernenareal und beim Bahnhof Glarus vor, wo Par-
kierungsanlagen wesentlich einfacher und damit kostengünstiger gebaut werden können. 

5.2 Ausgangslage 

Über einen autofreien Landsgemeindeplatz wurde schon viel diskutiert. Der Gemeinderat will die 
hierzu erforderlichen Arbeiten nun vorantreiben. Der Landsgemeindeplatz ist das Herz der Glarner De-
mokratie und ein ganz zentraler Ort für verschiedene Aktivitäten und Anlässe. Ein autofrei gestalteter, 
vielseitig nutzbarer Landsgemeindeplatz bietet Freiraum sowie Raum für Begegnungen und Veranstal-
tungen und erhöht die Attraktivität der Innenstadt Glarus nachhaltig. 

Eine grundsätzliche Entflechtung der Nutzungen mittels einer Verschiebung der Autoabstellplätze ist 
denn auch Teil der Vision "Von der Linth durch die Stadt zum Glärnisch", die im Rahmen des Projekts 
"Innenstadtentwicklung" geschaffen wurde. Darin enthalten ist auch die Massnahme, den Landsge-
meindeplatz durch eine Tiefgarage von den Parkplätzen zu befreien. Der Gemeinderat hat sich aller-
dings nun nach eingehender Analyse aufgrund der hohen Kosten und Risiken gegen den Bau einer 
solchen Tiefgarage ausgesprochen. Er schlägt stattdessen alternative Parkierungsanlagen vor. Be-
reits im Parkierungskonzept der Gemeinde Glarus wurden verschiedene mögliche Standorte für Par-
kierungsanlagen ausgewiesen. 
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Ausschnitt Plan "Parkierungsanlagen" aus dem Parkierungskonzept 2016 

 

Studien zu Parkierungsanlagen 

Die Situation der öffentlichen Parkplätze in der Innenstadt von Glarus wird durch die Strassenpark-
plätze der blauen und weissen Zone sowie durch die Parkierungsmöglichkeiten auf dem Landsge-
meindeplatz, auf dem Kasernenareal und beim Bahnhof bestimmt. Damit sind heute genügend verfüg-
bare Parkplätze vorhanden. Würde jedoch die bestehende Parkierungsanlage beim Landsgemeinde-
platz entfernt, so müsste dafür Ersatz geschaffen werden.  

Aus diesem Grund wurden für die bezeichneten Standorte "Erlen/Schützenhaus" (Kasernenareal), 
"Landsgemeindeplatz" und "Süd" (Holzlagerplatz beim Bahnhof Glarus) Machbarkeitsstudien erstellt. 
Diese zeigen auf, wie viele Parkplätze an diesen Orten möglich sind und mit welchen Kosten für deren 
Errichtung zu rechnen ist: 

"Erlen/Schützenhaus" 
(Kasernenareal) 

Die Überbauungsstudie aus dem Jahr 2018 zeigt auf, 
dass in einer Tiefgarage rund 100 öffentliche Parkplätze 
im Rahmen einer Überbauungsplanung erstellt werden 
könnten. Die Kosten betragen rund CHF 3.5 Mio., also 
geschätzt CHF 35'000 pro Parkplatz. 

"Landsgemeindeplatz" Die Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2017 zeigt auf, 
dass ein unterirdisches Parkgeschoss mit rund 
145 Parkplätzen erstellt werden könnte. Die Kosten be-
tragen zwischen CHF 13 bis CHF 17 Mio., also ge-
schätzt CHF 90'000 bis CHF 115'000 pro Parkplatz. 

"Süd" 
(Holzlagerplatz beim Bahnhof Glarus) 

Die Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2019 zeigt auf, 
dass kostengünstig in einer Ebene 160 Parkplätze, oder 
in einer Hochbaute 250 Parkplätze erstell werden könn-
ten. Die Kosten betragen zwischen CHF 3 bis 
CHF 7 Mio., also geschätzt CHF 12'000 bis CHF 28'000 
pro Parkplatz. 
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Tiefgarage Landsgemeindeplatz: teuer und kaum rentabel 

Im Jahr 2019 gründeten ortsansässige Unternehmer die "Interessengemeinschaft Zaunplatz Tiefga-
rage" (IG). Diese IG erstellte in der Folge einen Businessplan für eine Tiefgarage unter dem Landsge-
meindeplatz und stellte ihn dem Gemeinderat vor. Weil hierzu offene Fragen bestanden (wie z.B. 
Bauen im Grundwasser, Rentabilität usw.), beauftragte der Gemeinderat daraufhin ausgewiesene, er-
fahrene Fachleute im Parkhausbau mit der Prüfung des Vorhabens. 

Ergebnisse der Prüfung des technischen Projekts 

Ein Tiefgaragen-Untergeschoss auf dem Landsgemeindeplatz erscheint grundsätzlich machbar. Ein 
zweites Untergeschoss ist wohl aufgrund der vorliegenden Verhältnisse nicht bewilligungsfähig. Ein 
Baugrubenabschluss, welcher nicht im Boden verbleibt, ist für den Bau notwendig. Dies bedeutet, 
dass mit grossen Emissionen (Erschütterungen) zu rechnen ist, sowohl bei der Installation dieses 
Baugrubenabschlusses wie auch wieder bei dessen Entfernung. Dies wird Auswirkungen auf die Um-
gebung haben (Gebäude, Werkleitungen). Es ist anzunehmen, dass hier erhebliche Kosten (Schäden) 
entstehen.  

Für die Kostenberechnung wären ausführlichere Abklärungen notwendig und detaillierte, realistische 
Werte einzusetzen. Ein Parking benötigt Technik- und Bewirtschaftungsräume, welche eingeplant wer-
den müssen. Die Befahrbarkeit und Parkplatzgeometrien gemäss VSS-Normen (VSS: Normierungsor-
ganisation im Strassen- und Verkehrswesen der Schweiz) müssen eingehalten werden, um für ein öf-
fentliches Parking genügende Befahrbarkeit zu gewährleisten. Diese Angaben müssten im Business-
plan der IG noch ergänzt werden. 

Es müsste zudem ein geologisches Gutachten und ein Vor- und Bauprojekt erstellt und das Baubewil-
ligungsverfahren durchgeführt werden. So würde mehr Sicherheit über die Kosten und Bewilligungsfä-
higkeit erlangt. 

Aufgrund dieser im Falle der Weiterverfolgung des Projekts noch durchzuführenden weiteren Untersu-
chungen und Abklärungen sollte denn auch zur Beurteilung der Rentabilität kein "best case"-Projekt 
zu Grunde gelegt werden, wie es im Businessplan der IG getan wird.  

Ergebnisse der Prüfung der Wirtschaftlichkeit 

Die Wirtschaftlichkeit des Projektvorhabens wird zum heutigen Zeitpunkt als Hypothese verstanden. 
So schreibt die IG: "Unter dem Leitspruch „Mä sött halt“ hat sich die IG Landsgemeindeplatz Tiefga-
rage Glarus im Jahre 2019 gegründet und bündelt damit ein langgehegtes Interesse zahlreicher Mit-
glieder, wobei dieses in der Grundintention nicht primär auf den Bau einer Tiefgarage abzielt, sondern 
vielmehr auf die damit mögliche Umnutzung des Landsgemeindeplatzes." Das unterirdische Parkhaus 
wird somit als Mittel zum Zweck gesehen – dem primären Zweck eines autofreien Landsgemeindeplat-
zes dienend. 

Das Parkhaus lässt sich nur über einen hohen Anteil fest vermieteter Parkplätze minimal rentabilisie-
ren. Die Mieterträge müssen realistisch berechnet werden, und es stellt sich die grundsätzliche Frage, 
ob mit dem unterirdischen Parkhaus nicht andere (bisher nicht adressierte) Nutzerbedürfnisse (sprich 
Parkplätze in Einstellhalle für Dauermieter anstatt öffentliche Parkplätze) befriedigt werden. Dies hätte 
entsprechende – und möglicherweise unerwünschte – Verlagerungseffekte für die kurzzeitige Parkie-
rung zur Folge. 

Im Weiteren stellt sich die Grundsatzfrage, was mit dem Landsgemeindeplatz geschehen soll bzw. wie 
der Nutzwert zu beziffern ist (symbolisch und effektiv). Denn mit einem positiven Grundsatzentscheid 
zum Parkhaus wird auch ein positiver Grundsatzentscheid zur Umnutzung des Landsgemeindeplatzes 
vorausgesetzt.  

Die Kostenseite des Businessplans der IG enthält eine Subventionierung des Projekts durch die Ge-
meinde in Form von Sachleistungen (z.B. Umlegung Werkleitungen), finanzieller Abgeltungen (z.B. 
reduzierter Baurechtszins, Projektbeitrag A-Fonds-perdu) sowie der Tragung der Planungs-, Erstel-
lungs- und Betriebskosten für den Landsgemeindeplatz selbst. 

Das Vorhaben eines öffentlichen Parkhauses unter dem Landsgemeindeplatz im Zentrum von Glarus 
lässt sich unter rein ökonomischen Gesichtspunkten kaum rentabilisieren. Es fragt sich daher, welche 
Kosten und Risiken von nicht renditegetriebenen Dritten übernommen werden bzw. welchen Gesamt-
nutzen die Gemeinde Glarus in einer solchen Lösung sieht. 
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sollen, hingegen die Errichtung einer Tiefgarage unter dem Landsgemeindeplatz nicht weiterverfolgt 
werden soll. Die Parkierungsanlagen sollen an den alternativen Standorten "Erlen/Schützenhaus" und 
"Süd" (Holzlagerplatz beim Bahnhof) weitergeplant werden. Für die Arealentwicklung Kaserne hat die 
Herbstgemeindeversammlung 2021 bereits den erforderlichen Verpflichtungskredit gesprochen. Mit 
dem Kauf des Holzlagerplatzes beim Bahnhof Glarus (Frühlingsgemeindeversammlung 2016) hat sich 
die Gemeinde auch den Boden für eine Parkierungsanlage an dieser Stelle gesichert. Die Rahmenbe-
dingungen für das vom Gemeinderat beschlossene Vorgehen sind also geschaffen. 

Verfahren für autofreien Landsgemeindeplatz: Partizipation und Wettbewerb 

Die Vorstellungen, was auf bzw. mit einem autofreien Landsgemeindeplatz möglich sein könnte, sind 
vielfältig, teilweise aber auch noch unbestimmt. Aus diesem Grund soll in einem ersten Schritt ein Par-
tizipationsverfahren durchgeführt werden. Damit lassen sich die Ausgangslage, die Zielsetzungen und 
die Rahmenbedingungen auf geeignete Weise diskutieren und definieren. 

Die Ergebnisse aus diesem Partizipationsverfahren dienen als Vorlage, um anschliessend ein Wettbe-
werbsprogramm erstellen zu können. Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass ein Studienauf-
tragsverfahren das richtige Wettbewerbsverfahren ist. So kann Schritt für Schritt eine Lösung erarbei-
tet werden, was aufgrund der offenen Ausgangslage als zweckmässig erachtet wird. 

Für das Partizipations- und das Wettbewerbsverfahren ist mit einer Dauer von insgesamt zweieinhalb 
bis drei Jahren zu rechnen. Dies lohnt sich, um der Lösungserarbeitung auch genügend zeitlichen 
"Freiraum" zu geben. Als Ergebnis des Wettbewerbsverfahrens sollen "Bilder" entstehen, wie der 
Landsgemeindeplatz zukünftig gestaltet und betrieben werden kann. Die Ergebnisse sollen eine mög-
lichst hohe Akzeptanz finden und realisierbar sein. 

 

 

Landsgemeindeplatz 
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5.3 Finanzielle Auswirkungen 

Die Kosten für den soeben beschriebenen Wettbewerb samt Partizipationsverfahren für einen auto-
freien Landsgemeindeplatz setzen sich wie folgt zusammen: 

Partizipation, Kommunikationsbegleitung CHF 60'000 

Wettbewerb, Verfahrensbegleitung CHF 70'000 

Fachunterstützungen (Vorprüfungen) CHF 50'000 

Jury-Entschädigungen CHF 40'000 

Prämien / Entschädigungen CHF 150'000 

Organisationskosten CHF 10'000 

Reserve CHF 20'000 

Total CHF 400'000 

 

Diese Kostenberechnung basiert auf Erfahrungswerten aus bisherigen Anwendungsfällen von Studi-
enauftragsverfahren. Als Preisstand für den Verpflichtungskredit wird der Landeskonsumentenpreisin-
dex LIK, Indexstand 104.5 Punkte per Juli 2022 (Basis Dezember 2020) angenommen. 

Für die Projektierung (Vor-, Bau- und Bewilligungsprojekt) eines Parkings "Süd" (Holzlagerplatz beim 
Bahnhof Glarus) ist mit Kosten von rund CHF 200'000 zu rechnen. Die Kompetenz für den diesbezüg-
lichen Verpflichtungskredit-Beschluss liegt somit beim Gemeinderat (Art. 14 Abs. 2 Bst. a i.V.m. 
Art. 34 Abs. 1 Gemeindeordnung). Der Gemeinderat wird darüber nach Beschluss der Gemeindever-
sammlung zur vorliegenden Vorlage beraten und entscheiden. 

5.4 Erwägungen des Gemeinderats 

Über einen autofreien Landsgemeindeplatz wird schon lange diskutiert. Der Gemeinderat erachtet den 
Zeitpunkt als richtig, in dieser Debatte einen Schritt weiter zu kommen, nicht zuletzt deshalb, weil eine 
IG mit zahlreichen Mitgliedern dieses Thema auch vorwärtsgetrieben hat. Dem grossen Engagement 
der IG ist es daher unter anderem auch zu verdanken, dass heute schon mehr Klarheit zum Thema 
besteht und die Gemeinde ihre Machbarkeitsprüfungen aus diesem Grunde priorisiert hat.  

Für den Gemeinderat besteht deshalb nun auch Klarheit zur Frage, ob diese bereits seit Jahren disku-
tierte Tiefgarage gebaut werden soll oder nicht. Für den Gemeinderat ist ein solcher Bau aus Kosten-
gründen nicht vertretbar. Es sind in der Umgebung kostengünstigere und weniger risikobehaftete Al-
ternativen vorhanden, die ebenfalls gute Lösungen darstellen. So können im Zuge der Arealentwick-
lung Kaserne öffentliche Parkplätze in grosser Zahl geschaffen werden; ebenso lässt sich auf dem da-
für erworbenen Holzlagerplatz beim Bahnhof Glarus eine grosse Parkierungsanlage errichten. Die fi-
nanzielle Lage der Gemeinde lässt wenig Spielraum zu (vgl. Traktandum Budget). Schon heute ist 
klar, dass eine solche Tiefgarage kaum rentabel wäre. Zudem ist die Zukunft des Verkehrs im Moment 
auch ungewiss: Home-Office, Sharing-Konzepte, vermehrte Nutzung von E-Bikes, weitere neue Smart 
Mobility-Lösungen etc. können dazu führen, dass in Glarus in Zukunft gar nicht mehr so viele Park-
plätze benötigt werden, wie heute angenommen.  

Der Gemeinderat spricht sich aber für einen autofreien Landsgemeindeplatz und die damit verbun-
dene erhebliche Aufwertung (Freiraum und Begegnungsort) dieses Platzes aus. Er möchte hierzu aus 
Worten Bilder entstehen lassen. Dazu braucht es eine erneute Auseinandersetzung der Einwohnerin-
nen und Einwohner sowie weiteren Interessierten mit dem historisch altehrwürdigen Platz und die 
Ausrichtung der Lösungssuche auf das, was wichtig ist und dem Ort gerecht wird. So kann eine Vor-
stellung entstehen, wie der Landsgemeindeplatz zukünftig aussehen und bespielt werden soll. Wichtig 
ist dem Gemeinderat, dass realisierbare Lösungen erarbeitet werden, die dann auch umgesetzt wer-
den können. 

Aus all diesen Gründen erachtet es der Gemeinderat als zielführend, einen Wettbewerb samt Partizi-
pationsverfahren für einen autofreien Landsgemeindeplatz durchzuführen und die Errichtung von öf-
fentlichen Parkierungsanlagen auf dem Kasernenareal und beim Holzlagerplatz südlich des Bahnhofs 
Glarus weiterzuverfolgen. 
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Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission (GPK) 

Von der Durchführung des Wettbewerbs samt Partizipationsverfahren erhofft sich der Gemeinderat 
eine Attraktivitätssteigerung und Erhöhung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt und für den 
Landsgemeindeplatz. Der vom Gemeinderat vorgeschlagene Wettbewerb und das Partizipationsver-
fahren sind äusserst aufwändig. Für das Verfahren bedarf es grossen Sachverstand, nicht nur der Pla-
nungsteams selbst, sondern auch in der Begleitung und Beurteilung. Wird ein solches Verfahren nicht 
mit der nötigen Sorgfalt durchgeführt, droht ein für alle Seiten unbefriedigendes Resultat. Dies bedingt 
die Bereitstellung der nötigen finanziellen und personellen Ressourcen. Die grösste Herausforderung 
sieht die GPK deshalb in der personellen Zusammensetzung der entsprechenden Gremien (Projekt-
gruppe, Beurteilungsgremium) sowie in der Formulierung des Wettbewerbsauftrages und des Partizi-
pationsverfahrens. Die GPK empfiehlt der Gemeindeversammlung dem Verpflichtungskredit über 
CHF 0.4 Mio. zuzustimmen. 

  

5.5 Antrag an die Gemeindeversammlung

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen sowie auf Art. 41 Abs. 1 Bst. c des Gemeindegesetzes 
und Art. 37 ff. des Finanzhaushaltungsgesetzes in Verbindung mit Art. 14 Abs. 2 Bst. a beantragt der 
Gemeinderat der Gemeindeversammlung, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Für einen Wettbewerb samt Partizipationsverfahren für einen autofreien Landsgemeindeplatz,
Glarus, wird ein Verpflichtungskredit von CHF 400'000 genehmigt.
Die Kreditsumme erhöht oder vermindert sich um die zwischen der Aufstellung der Kostenschät-
zung und der Projektausführung eingetretene Kostenentwicklung (Preisbasis: Baukostenindex 
Stand August 2022).

2. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.
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Zeitplan aus Optimo 

 

Konkret werden nun zwei zusätzliche Klassenräume für mindestens fünf Jahre benötigt. Mit einem 
Provisorium für diese Zeit können die aktuellen Bedürfnisse der Schule abgedeckt werden. 

Fehlendes Raumangebot im Kindergarten Löwen und im Schulhaus Burg 

Der Kindergarten Löwen bietet zu wenig Raum für drei Klassen. Aktuell muss bereits eine Halbklasse 
(Kindergarten 1 mit 11 Kindern) im Untergeschoss unterrichtet werden.  

Auch die vier bestehenden Zimmer im Burgschulhaus sind alle voll ausgelastet. Neben drei Klassen-
zimmern wird ein Zimmer für den Fachunterricht im textilen und technischen Gestalten (TTG) benötigt. 
Lernende aus dem Buchholz besuchen ebenfalls den TTG-Unterricht im Burgschulhaus. Dieser Raum 
kann nicht als Klassenzimmer freigespielt werden. Für eine weitere 3. Klasse fehlt deshalb auch im 
Burgschulhaus ein Klassenzimmer. 

Der Raum im Dachstock wird für die musikalische Grundschule, den Englischunterricht sowie die Mu-
sikstunden der Klassen benötigt. Auch dieser Raum kann nicht vollständig für eine zusätzliche Klasse 
reserviert werden. 

 

Anzahl Lernende und Klassen bis 2026 

Einsatz von Provisorien bewährt sich 

In Ennenda und Netstal konnten positive Erfahrungen mit temporären Bauten gemacht werden. Ein 
Provisorium, das bereits drei Jahre in Ennenda als Kindergarten im Einsatz war, steht nun im Bruggli in 
Netstal. Es bewährt sich auch in Netstal und bietet einer zusätzlichen Klasse Platz. Dieses Provisorium 
wird während der Bauzeit des neuen Kindergartens Ennetbach weiter im Ortsteil Netstal benötigt. 
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Im Hinblick auf die kommende Gesamtsanierung der Schulanlage Buchholz werden weitere Provisorien 
benötigt. Der Schulbetrieb muss auch während der dortigen Bauzeit sichergestellt sein. Die Anschaffung 
von flexiblem Schulraum ist daher eine sinnvolle Investition, auch für folgende Projekte wie z.B. die 
Gesamtsanierung der Schulanlage Buchholz. 

Selbstverständlich wird bei der Anschaffung eines Schulraumprovisoriums auf hohe Flexibilität und Wie-
derverwendbarkeit an anderen Standorten geachtet. Die Kompatibilität mit dem aktuell in Netstal ste-
henden Provisorium sowie mit den künftig im Buchholz benötigten provisorischen Schulräumen wird die 
entsprechende Beachtung erhalten. 

6.3 Finanzielle Auswirkungen 

Schätzung der Kosten für zwei zusätzliche Schulräume 

Die effektiven Kosten für das benötigte Schulraumprovisorium können erst mit dem derzeit in Erarbei-
tung stehenden Vorprojekt konkretisiert werden. Heute liegen grobe Schätzungen vor, welche in Ab-
sprache mit entsprechenden Fachleuten erarbeitet wurden. Dabei wurden auch Vergleiche mit dem 
erwähnten Provisorium in Ennenda bzw. Netstal angestellt. 

Die Investitionskosten für das beschriebene Provisorium setzen sich wie folgt zusammen (Grobkos-
tenschätzung, Stand: September 2022): 

Materialkosten mobile Raumlösung CHF 350'000 

Bauvorbereitungen CHF    20'000 

Erschliessungsarbeiten CHF    50'000 

Baumeisterarbeiten, Fundamente, usw. CHF   50'000 

Elektrotechnische Anpassungen CHF   10'000 

Heizungsanlage für Provisorium CHF   20'000 

Energie (Wärmeverbund) CHF   10'000 

Diverses CHF   30'000 

Reserve CHF 160'000 

Total CHF 700'000 

 

 

 
 

  
  

 

 

 

 

 
 

Verpflichtungskredit und Budgetkredit

Für das oben beschriebene Provisorium auf dem Schulareal Buchholz wird hiermit ein Verpflichtungs-
kredit von CHF 700'000 beantragt. Im Budget 2023 ist dieser Verpflichtungskredit in der Investitions-
rechnung (Kostenstelle 865125) eingestellt. Die Gesamtsumme wurde auf Grund der unsicheren 
Preisentwicklung im Baugewerbe hoch angesetzt. Die üblichen Reserven von +/- 25% sind damit 
ebenfalls berücksichtigt.

6.4 Erwägungen des Gemeinderat s

Im Schulraumplanungs-Szenario Optimo wurde mit grösseren Klassen geplant als sie heute effektiv 
bestehen. Dies widerspricht den Vorgaben der Schulkommission, welche zugunsten der Chancenge-
rechtigkeit kleinere Klassen anbieten will. Integrative Klassen beanspruchen die pädagogischen Res-
sourcen zusätzlich. Die jetzigen Klassengrössen bewegen sich zwischen 18 und 20 Schülerinnen und 
Schülern.

Mehrere Teilprojekte aus der Schulraumplanung sind zeitlich im Verzug. Der erwartete und dringend 
benötigte Schulraum steht deshalb noch nicht zur Verfügung. Ferner konnte die gegenwärtige unglei-
che Verteilung der Kinder auf dem Gemeindegebiet in der Schulraumplanung nicht vorhergesehen 
werden. Die aktuelle Raumknappheit besteht vor allem im Ortsteil Glarus. Ihr mit einem Schulraum-
provisorium bei der Schulanlage Buchholz, Glarus, zu begegnen, macht auch deshalb Sinn, weil bei
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der anstehenden Sanierung dieser Schulanlage ebenfalls wiederum provisorischer Schulraum benö-
tigt werden wird. 

Aus all diesen Gründen beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung, dieser Verpflich-
tungskredit-Vorlage für ein Schulraumprovisorium bei der Schulanlage Buchholz, Glarus, zuzustim-
men. 

6.5 Antrag an die Gemeindeversammlung 

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen sowie auf Art. 41 Abs. 1 Bst. c des Gemeindegesetzes 
und Art. 37 ff. des Finanzhaushaltgesetzes in Verbindung mit Art. 14 Abs. 2 Bst. a der Gemeindeord-
nung beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung, folgenden Beschluss zu fassen:  

1.  Für ein Schulraumprovisorium im Ortsteil Glarus wird ein Verpflichtungskredit von CHF 700'000 
genehmigt. 
Die Kreditsumme erhöht oder vermindert sich um die zwischen der Aufstellung des Kostenschät-
zung und der Bauausführung eingetretene Baukostenentwicklung (Preisbasis: Baukostenindex 
Stand August 2022). 

2.  Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. 

 

Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission (GPK) 

Die GPK empfiehlt der Gemeindeversammlung, dem Verpflichtungskredit über CHF 0.7 Mio. zuzu-
stimmen. Der Gemeinderat konnte den Bedarf für ein Schulraumprovisorium aufzeigen. Der Prozess 
mit der Planung und Bewilligung über die Ausschreibung hat zu Verzögerungen in der Umsetzung der 
Umbau- und Sanierungsarbeiten der Schulinfrastruktur geführt. Dies und die SchülerInnen-Zahlen ma-
chen ein Schulraumprovisorium notwendig. Es wird auch im Zusammenhang mit den Bauarbeiten am 
Schulhaus Buchholz genutzt werden können. 
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Traktandum 7 

Budget für das Jahr 2023: Genehmigung 

7.1 Die Vorlage im Überblick 

  
    

   
 

 
  

    

 
   

 

  
 

 

 
 

   
   

 

 

  
   

  
 

 
 

  

7.2 Gesamtbetrachtung 

Die wichtigsten Zahlen des Budgets 2023 auf einen Blick  

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung  Nettoinvestitionen 

CHF -1.707 Mio. 
 

Budget 2022:   CHF -1.210 Mio. 
IST 2021:         CHF -4.002 Mio. 

 CHF 20.464 Mio. 
 

Budget 2022:   CHF   15.736 Mio. 
IST 2021:         CHF    6.405 Mio.  

   

Gemeindesteuern  Gemeindesteuerfuss 

CHF 35.680 Mio. 
 

Budget 2022:   CHF 38.220 Mio. 
IST 2021:         CHF 35.861 Mio. 

  
 

 
  

Die Gemeinde Glarus budgetiert für das Jahr 2023 bei einem Gesamtertrag von CHF 75.63 Mio. und 
einem Gesamtaufwand von CHF 77.33 Mio. einen Aufwandüberschuss von CHF 1.71 Mio. Die 
Budget-Erfolgsrechnung 2023 ist erheblich geprägt vom per 1. Januar 2023 in Kraft tretenden neuen 
kantonalen Pflege- und Betreuungsgesetz und vom neuen kantonalen Finanzhaushaltgesetz. Auf-
grund dieser neuen Gesetze reduzieren sich einerseits der Abschreibungsaufwand und der Transfer-
aufwand, andererseits gehen jedoch auch die Steuererträge zurück. Hinzu kommt ein höherer Perso-
nalaufwand (Teuerungsausgleich und weitere Lohnentwicklungsmassnahmen; zusätzliche Stellen bei 
den Schulen und Tagesstrukturen; neue Behörden- und Verwaltungsorganisation; Sozialabgaben).

In der Investitionsrechnung sind für das Jahr 2023 Nettoinvestitionen von CHF 20.46 Mio. budgetiert.
Der grösste Anteil der Investitionen liegt in den Bereichen Tiefbau (Strassen, Werkleitungen), Freizeit 
und Sport sowie Liegenschaften des Verwaltungsvermögens.

Die integrierte Aufgaben- und Finanzplanung 2024–2026 zeigt nach einer möglichen Erhöhung des 
Gemeindesteuerfusses (eventuell Bausteuer) für das Jahr 2024 einen Ertragsüberschuss, ab dem
Jahr 2025 resultieren hingegen wieder negative Ergebnisse.

Die Gemeinde Glarus verfügt über eine stabile Bilanz sowie einen tragbaren Fremdkapitalbestand.
Deshalb ist es nach Auffassung des Gemeinderats verkraftbar, im Jahr 2023 trotz hoher Investitionen 
und einiger angestiegener Aufwandpositionen den Gemeindesteuerfuss um 5% zu senken (Trak-
tandum 8) und im Jahr 2023 erneut einen – vollständig durch das Eigenkapital gedeckten – Aufwand-
überschuss zu verzeichnen. Auf diese Weise lässt sich der eingeschlagene Weg, der Bevölkerung
und der Wirtschaft in der Gemeinde Glarus bei moderater Steuerbelastung mit motivierten und kompe-
tenten Mitarbeitenden gute und zeitgemässe Dienstleistungen und Infrastrukturen zu bieten, weiter 
beschreiten.

Die finanzielle Lage der Gemeinde verschlechtert sich jedoch. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt im 
Budget 2023 bei 8.0%. Er dürfte aber in den kommenden Jahren bei einem voraussichtlichen Investi-
tionsvolumen von CHF 13 Mio. in geringem Masse wieder ansteigen. Allerdings wird die Nettoschuld 
pro Einwohner ebenfalls weiter ansteigen. Sie liegt mit CHF 1'187 bereits ab dem Budgetjahr 2023 
nicht mehr innerhalb des vom Gemeinderat definierten Zielbands. Der Gemeinderat wird deshalb zeit-
nah Massnahmen ergreifen, um die finanzpolitischen Ziele, insbesondere jene bezüglich Verschul-
dung und Selbstfinanzierung, in den kommenden Jahren zu erreichen.

56%

Budget 2022:   61%
IST 2021:         61%
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in TCHF  
Budget       

2023 
Budget       

2022 
Rechnung      

2021 
Abweich.     
B23/B22 

Laufende Rechnung 

 
    

Betrieblicher Aufwand 56'600 58'713 59'148 -2'113 

Betrieblicher Ertrag 53'179 54'470 49'892 -1'291 

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -3'422 -4'244 -9'256 822 

 
Finanzaufwand 818 759 694 58 

Finanzertrag 2'533 3'608 5'947 -1'076 

Ergebnis aus Finanzierung 1'715 2'849 5'254 -1'134 

Operatives Ergebnis -1'707 -1'395 -4'002 -312 

 
Zusätzliche Abschreibungen 0 0 0 0 

Ausserordentlicher Aufwand 19'916 0 0 19'916 

Ausserordentlicher Ertrag 19'916 185 0 19'731 

Ausserordentliches Ergebnis 0 185 0 -185 

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -1'707 -1'210 -4'002 -497 

     

Investitionsrechnung     

Total Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 20'464 15'736 6'405 4'728 

     

Finanzierung     

Abschreibungen  2'516 5'136 3'593 -2'620 

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -1'707 -1'210 -4'002 -497 

Veränderung Spezialfinanzierungen + Fonds + EK 829 1'074 1'298 -245 

Selbstfinanzierung (Cashflow) 1'638 5'000 888 -3'362 

Nettoinvestitionen   -20'464 -15'736 -6'405 -4'728 

Finanzierungsfehlbetrag ( + = Überschuss) -18'826 -10'736 -5'516 -8'090 

     

Selbstfinanzierungsgrad 
    

Selbstfinanzierungsgrad (in %) 8.0% 31.8% 13.9% -23.8% 

     

Bilanz (voraussichtliche Bestände)     

Eigenkapital 57'379 58'163 58'393 -784 
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Nachfolgend wird das Budget 2023 im Detail erläutert. Folgende Unterlagen zum Budget 2023, zur 
Investitionsrechnung 2023 und zur Aufgaben- und Finanzplanung 2024–2026 finden Sie am Ende die-
ses Texts: 

A Budget 2023: Gestufter Erfolgsausweis nach HRM2 

B  Budget 2023: ER nach Kostenstellen (inkl. Begründung wesentliche Abweichungen) 

C Budget 2023: ER nach Kostenarten (inkl. Begründung wesentliche Abweichungen) 

D Budget 2023: Investitionsrechnung 

E Aufgaben- und Finanzplanung 2024–2026: Investitionen 

F  Aufgaben- und Finanzplanung 2024–2026: Erfolgsrechnung 

G Aufgaben- und Finanzplanung 2024–2026: Kennzahlen 

 

 

   

  

  

 
 

   
   

 

 

 

 

   
 

  

  
  

  
 

  
  

 

  
  

    
 

 

  

Die detaillierten Budgetunterlagen sind unter glarus.ch/gemeindeversammlung abrufbar.

Fragen oder Anliegen beantwortet Ihnen gerne Hans-Jürg Küng, Departementsleiter Finanzen und Con-
trolling, unter Telefon direkt: 058 611 88 15 oder E-Mail: hans-juerg.kueng@glarus.ch.

7.3 Budget-Erfolgsrechnung 2023 (vgl. Anhang Darstellungen A–C)

Bei einem Gesamtertrag von CHF 75.63 Mio. und einem Gesamtaufwand von CHF 77.33 Mio. resul-
tiert im vom Gemeinderat beantragten Budget 2023 ein Aufwandüberschuss von CHF 1'706'733. Für 
das laufende Jahr 2022 ist ein Aufwandüberschuss von CHF 1'209'657 budgetiert.

Gegenüber dem Budget 2022 wurden für das Jahr 2023 einerseits tiefere Aufwendungen (- CHF 2.05 
Mio.), andererseits jedoch auch tiefere Erträge (- CHF 2.55 Mio.) budgetiert. Daraus resultiert letztlich 
ein budgetierter Verlust von rund CHF 1.7 Mio. Haupttreiber dafür sind die um rund CHF 2.54 Mio. tie-
feren Steuereinnahmen, die Zunahme im Bereich Personalaufwand um CHF 2.56 Mio. sowie die um 
CHF 1.08 Mio. gesunkenen Finanzerträge. Gemindert wird der budgetierte Verlust aufgrund des Rück-
gangs des Abschreibungsaufwands um CHF 2.59 Mio. und des Rückgangs des Transferaufwands um 
CHF 2.38 Mio. Der budgetierte Aufwandüberschuss kann vollständig durch das Eigenkapital gedeckt 
werden.

Wichtigste Abw eichungen im Vorjahresvergleich

 Höherer Personalaufwand (+ CHF 2.56 Mio.), hauptsächlich aufgrund zusätzlicher Stellen in den
  Bereichen Schule und Tagesstrukturen, der Ausschöpfung des Stellenplans sowie struktureller
  und ordentlicher Lohnanpassungen (inkl. Teuerungsausgleich).

 Der Sach- und übrige Betriebsaufwand (- CHF 0.66 Mio.) fällt in den Positionen "Unterhalt Mobi-
  lien und immaterielle Anlagen" sowie "Miete, Leasing, Pacht" höher aus als im Vorjahr. Bei sämt-
  lichen anderen Positionen sind tiefere Beträge budgetiert als für das Jahr 2022.

 Rückgang der Abschreibungen beim Verwaltungsvermögen (- CHF 2.59 Mio.) infolge Änderung
  der Abschreibungsmethode von degressiv auf linear (neue Finanzhaushaltgesetzgebung).

 Tiefere Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (- CHF 0.25 Mio.), primär aufgrund von tie-
  feren Einlagen in die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung und in den Energiefonds.

 Rückgang des Transferaufwands (- CHF 2.38 Mio.) aufgrund Wegfalls der Restkostenfinanzie-
  rung im Gesundheitswesen (neues kantonales Pflege- und Betreuungsgesetz) sowie sinkender
  Belastung durch den innerkantonalen Finanzausgleich.

 Der Steuerertrag (- CHF 2.54 Mio.) sinkt hauptsächlich aufgrund der Reduktion des Steuerfusses
  um 5% (siehe auch Traktandum 8).

 Der Finanzertrag (- CHF 1.08 Mio.) sinkt primär, weil keine Verkäufe von Liegenschaften des
  Finanzvermögens geplant sind.

 Der ausserordentliche Aufwand und Ertrag begründet sich durch die Bildung der finanzpolitischen
  Reserve gemäss neuer Finanzhaushaltgesetzgebung und dementsprechend die Auflösung der
  Aufwertungs- und Neubewertungsreserven.
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Am Ende dieses Traktandums sind die Erfolgsrechnung-Budgetzahlen 2023 in den Darstellungen B +
C jeweils gemäss dem Rechnungslegungsmodell HRM2 in zwei Sichtweisen inklusive Begründung 
wesentlicher Abweichungen gegenüber dem Budget 2022 dargestellt:

 Darstellung B ist nach Kostenstellen gegliedert.

 Darstellung C ist nach Kostenarten gegliedert.

Es handelt sich bei diesen beiden Darstellungen um zwei verschiedene Sichtweisen auf die gleichen 
Zahlen. Bei Darstellung B (Kostenstellen) interessiert das Ergebnis einer Organisationseinheit, bei 
Darstellung C (Kostenarten) interessiert der Gesamtaufwand für die gesamte Gemeinde einer be-
stimmten Kostenart, zum Beispiel der Personal- oder Sachaufwand.

Zu beachten ist, dass die Gemeinde per 1. Juli 2022 ihre Behörden- und Verwaltungsorganisation an-
gepasst hat. Dabei wurde auch eine neue Kostenstellen-Struktur eingeführt. Die Budgetierung 2023 
erfolgt erstmalig nach dieser neuen Kostenstellen-Struktur und dem neuen sechsstelligen Kostenstel-
lenplan. Dadurch ist die Vergleichbarkeit mit früheren Jahren auf Ebene der Kostenstellen teilweise
erschwert (bspw. genehmigtes Budget 2022) oder gar nicht möglich (bspw. IST 2021 und Vorjahre).

Steuerfuss und Steuerertrag

Der Budgetierung liegt ein Gemeindesteuerfuss von 56% zugrunde (Budget 2022: 61%; siehe auch 
Traktandum 8). Aufgrund des neuen kantonalen Pflege- und Betreuungsgesetzes beschloss die 
Landsgemeinde 2022 eine Erhöhung des kantonalen Steuerfusses um 5%. Folglich reduziert die Ge-
meinde den kommunalen Steuerfuss um 5%. Netto resultiert aufgrund dieser Senkung des Steuerfus-
ses für die Gemeinde ein negativer Saldo von rund CHF 0.5 Mio., da die im Budget 2023 wegfallen-
den, bisher von der Gemeinde getragenen Pflegerestkosten geringer waren als der Minderertrag, der 
nun aus der Reduktion des Steuerfusses erwartet wird. Der Transferaufwand sinkt im Vergleich zum 
Vorjahr u.a. aufgrund dieser Umstände um CHF 2.38 Mio. Der mit diesem gesenkten Steuerfuss und 
anhand der Steuererträge gemäss Budget 2022 ermittelte Fiskalertrag ist um CHF 2.54 Mio. tiefer 
budgetiert als im Vorjahr.

Abschreibungen und finanzpolitische Reserve

Wichtige Vorgaben für die Budgetierung bestehen durch das ab 1. Januar 2023 in Kraft stehende
neue Finanzhaushaltgesetz (FHG) und die neue Finanzhaushaltverordnung (FHV) mitsamt den ent-
sprechenden Übergangsbestimmungen.

Die monetär wichtigste Anpassung im Budget 2023 aufgrund dieser neuen Gesetzgebung ist der 
Wechsel der Abschreibungsmethode von degressiv auf linear. Durch diese lineare Abschreibung
senkt sich der Abschreibungsaufwand kurzfristig in hohem Masse gegenüber den Vorjahren, so ge-
genüber dem Budget 2022 um CHF 2.59 Mio.

Mit der neuen Finanzhaushaltgesetzgebung ist ferner die Verwendung einer finanzpolitischen Reserve 
zur Glättung von Jahresergebnissen möglich. Diese finanzpolitische Reserve wird denn auch per
1. Januar 2023 gebildet, indem die bestehenden Aufwertungs- und Neubewertungsreserven entspre-
chend aufgelöst werden. Die Auflösung der Aufwertungs- und Neubewertungsreserven sowie die Bil-
dung der finanzpolitischen Reserve wird im Budget 2023 mit CHF 19.9 Mio. ausserordentlich ausge-
wiesen.

Finanzausgleichszahlungen

Die Landsgemeinde 2019 beschloss eine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG), die sich 
erheblich auf die jährliche Budgetierung der Gemeinde auswirkte und nach wie vor auswirkt. Gegen-
über dem Budget 2022 sinken nun im Budget 2023 die Finanzausgleichszahlungen zu Lasten der Ge-
meinde Glarus immerhin um CHF 0.44 Mio. auf neu CHF 1.5 Mio.

Ab dem Jahr 2024 endet einerseits die im Finanzausgleichsgesetz vorhandene Übergangsbestim-
mung, wonach der Kanton den ressourcenschwachen Gemeinden in den Jahren 2020–2023 einen 
jährlichen Ausgleichsbetrag von CHF 1.2 Mio. gewährt (Art. 13a Abs. 1 FAG). Andererseits werden die 
Ausgleichszahlungen auf CHF 0.5 Mio. zurückgehen. Dies, weil die weitere heute geltende Über-
gangsbestimmung enden wird, wonach der Disparitätenabbau 40 anstatt 20% beträgt und die im Fi-
nanzausgleichsgesetz statuierte Begrenzung des Ressourcenausgleichs auf maximal CHF 0.5 Mio.
nicht gilt (Art. 13a Abs. 2 FAG).
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Unklar ist aktuell, ob künftig weitere bzw. höhere Finanzausgleichszahlungen auf die Gemeinde zu-
kommen. Der Regierungsrat erstattet dem Landrat im Herbst 2022 Bericht über die Auswirkungen der 
Umsetzung des Bundesgesetzes über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF) im Kanton 
Glarus. Er wird allenfalls unbefristete neue Regelungen betreffend Finanzausgleichszahlungen bean-
tragen, deren Auswirkungen für die Gemeinde aktuell noch nicht absehbar sind.

Lohnentwicklung, insbesondere Teuerungsausgleich

Im Jahr 2022 hat sich eine Inflationsdynamik eingestellt. Die Expertengruppe des Bundes für Konjunk-
turprognosen geht gemäss ihrer Einschätzung von Mitte September 2022 davon aus, dass die Infla-
tion im Jahr 2022 durchschnittlich 3.0% und im Jahr 2023 im Durchschnitt 2.3% betragen wird.

Es stellt ein wichtiges sozialpartnerschaftliches Signal und Zeichen der Wertschätzung gegenüber den 
Mitarbeitenden dar, ihnen die Teuerung auszugleichen. Dies, zumal z.B. auch die eidgenössischen 
Räte beschlossen haben, dass AHV-Rentnerinnen und -Rentner den vollen Teuerungsausgleich er-
halten. Es sind deshalb im Budget 2023 CHF 450'000 für eine generelle Lohnanpassung in Form ei-
nes Teuerungsausgleichs von rund 1.5% eingestellt.

Weiter sind CHF 300'000 für strukturelle Lohnanpassungen und CHF 250'000 für individuelle Lohnan-
passungen im Budget 2023 enthalten. Dies, weil es angesichts des gegenwärtigen, auch bei der Ge-
meinde spürbaren Fachkräftemangels und Wettbewerbs um gute Arbeitskräfte wichtig ist, dem bereits 
seit einiger Zeit festgestellten strukturellen Nachholbedarf bei den Löhnen der Lehrpersonen und des 
Betriebs- und Verwaltungspersonals (hier insbesondere bei tiefen Löhnen, bei jungen Mitarbeitenden 
und bei Frauen ab dem 40. Altersjahr) zu begegnen sowie qualifizierte Mitarbeitende halten und/oder 
gute erbrachte Leistungen von Mitarbeitenden honorieren zu können.

Das Budget 2023 enthält aus diesen Gründen finanzielle Mittel für die Lohnentwicklung im Umfang
von total CHF 1'000'000 (inkl. Sozialabgaben). Der Kanton und die Gemeinden Glarus Nord sowie 
Glarus Süd budgetieren für das Jahr 2023 im Verhältnis betragsmässig ähnlich hohe Mittel für derar-
tige Lohnentwicklungen.

Entwicklung des Personalaufwands

Der Personalaufwand stellt in einem öffentlichen Dienstleistungsbetrieb die grösste Ausgabenposition 
dar. Der Gemeinderat plant und überwacht die Entwicklung des Personalaufwandes, unter anderem
im Austausch mit der Personalvertretung, sorgfältig.

Die nachfolgenden Tabellen geben Auskunft über die Entwicklung des Personalbestands und des 
Personalaufwands in den Jahren 2011 bis 2021, jeweils per Stichtag 31. Dezember. Für diese Perio-
den liegen Ist-Werte der abgeschlossenen Jahresrechnungen vor. Ebenfalls enthalten sind die Ent-
wicklung des Personalaufwands und die Anzahl Vollzeitstellen für die Budgetperioden 2022 und 2023.
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Entwicklung Mitarbeiterbestand und Personalaufwand 

Mitarbeiterbestand 
(exkl. Lernende und Praktikanten) 

Lernende und  

Praktikanten  

Entwicklung  

Personalaufwand     

     Jahr Angestellte Vollzeitstellen b  Anzahl = Voll-
zeitstellen 

IST/BUDGET  

 in TCHF 

31.12.2011 300 200  8 IST 23'410 

31.12.2012 305 201  11 IST 24'250 

31.12.2013 306 205  12 IST 24'202 

31.12.2014 290 205  11 IST 24'481 

31.12.2015 285 204  11 IST 24'968 

31.12.2016 288 206  10 IST 25'331 

31.12.2017 279 206  13 IST 25'911 

31.12.2018 280 202  10 IST 25'676 

31.12.2019 293 211  14 IST 25'904 

31.12.2020 297 219  15 IST 26'552 

31.12.2021 323 231  13 IST 27'568 

Budget 2022 n/a 232  14 BUDGET 28'702  

Budget 2023 n/a 239  16 BUDGET 31'266 

  b:  ab 2018 Systemwechsel bei der Festlegung der Vollzeitstellen, indem Mitglieder von Kommissionen und Räten  
anteilsmässig integriert werden. 

 

Der für das kommende Jahr 2023 budgetierte Personalaufwand liegt gegenüber dem Budget 2022 um 
insgesamt CHF 2.56 Mio. höher. Diese Erhöhung setzt sich wie folgt zusammen: 

+ CHF 1.13 Mio.  Zunahme Budgetbetrag betr. Bereich Bildung 
(inkl. Lehrpersonen, Tagesstrukturen, Bildung Nicht-Lehrpersonen und Spezialisten) 

+ CHF 1.00 Mio. Zunahme Budgetbetrag betr. Bereich Verwaltungs- und Betriebspersonal 

+ CHF 0.44 Mio.  Sozialabgaben Arbeitgeberbeiträge 

-  CHF 0.03 Mio.  Arbeitgeberleistungen und Teuerungszulagen Renten(anteile) 

+ CHF 0.02 Mio.  Übriger Personalaufwand und Zulagen 
 

In den vorstehenden Zunahmen der Budgetbeträge ist – wie soeben bereits erläutert (siehe oben) – 
insgesamt CHF 1.00 Mio. für die Lohnentwicklung 2023 enthalten, dies im Einzelnen wie folgt: 

+ CHF 0.38 Mio. Generelle Lohnentwicklung (exkl. Sozialleistungen) 

+ CHF 0.25 Mio.  Strukturelle Lohnanpassungen (exkl. Sozialleistungen) 

+ CHF 0.21 Mio.  Ordentliche Lohnanpassungen (exkl. Sozialleistungen) 

+ CHF 0.16 Mio.  Sozialabgaben Arbeitgeberbeiträge 

 
In den vorangehenden Jahren 2019 bis 2022 setzte die Gemeinde pro Jahr Lohnentwicklungen von 
insgesamt zwischen CHF 103'000 (Jahr 2021) und CHF 375'000 (Jahr 2022) um, die dementspre-
chend in der Entwicklung des Personalaufwandes enthalten sind. 
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Entnahmen aus dem Energiefonds der Gemeinde Glarus im Budget 2023 
(Budget 2022: CHF 0.29 Mio.): 

Beiträge an Investitionen CHF 252'500 

Elektromobilitätskonzept 60'000 

Instandsetzung Strassenbeleuchtung gesamtes Gemeindegebiet 125'000 

Elektro-Kipptransporter 37'500 

Anschaffung Fahrzeug Hauptabteilung Wald und Landwirtschaft 30'000 

Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Erfolgsrechnung)  CHF 330'000 

Beitragsgesuche der Technischen Betriebe Glarus für Wärmeverbunde 300'000 

Beitragsgesuch der Alters- und Pflegeheime Glarus 
für Anschluss Altersheim Bühli an den Wärmeverbund 

30'000 

Beiträge an Aufwandpositionen (Erfolgsrechnung)  CHF 198'000 

Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten  
Fachstelle Umwelt und Energie 

68'000 

Mehrkosten Energiestadt betreffend erneuerbarer Energie 
(ökologischer Strommix und umweltfreundliches Biogas) 

80'000 

Energiestadt-Prozess 10'000 

Energieplanung 40'000 

Total Entnahmen aus Energiefonds der Gemeinde Glarus  CHF 780'500 

7.6 Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2024–2026 
(vgl. Anhang Darstellungen E–G) 

Die integrierte Aufgaben- und Finanzplanung ist ein mittelfristiges Planungs- und Führungsinstrument 
der Exekutive für eine zielgerichtete und längerfristig ausgewogene Investitions- und Finanzpolitik. Es 
soll den Stimmberechtigten den Überblick über den Finanzhaushalt und die Investitionstätigkeit der 
Gemeinde erleichtern. Die integrierte Aufgaben- und Finanzplanung soll eine mögliche Entwicklung 
aufzeigen, vor allem um:  

 die sich abzeichnenden Veränderungen des Aufgabenumfangs und deren Auswirkungen auf den 
Finanzhaushalt zu eruieren; 

 den Ausgaben und Aufwendungen die mutmassliche Entwicklung der Einnahmen und Erträge 
gegenüberzustellen; 

 die absehbare Entwicklung des Finanzhaushalts aufgrund der Investitionen und insbesondere die 
Ver- oder Entschuldung darzustellen. 

Im Gegensatz zum jährlichen Budget ist die integrierte Aufgaben- und Finanzplanung nicht verbind-
lich. Sie stellt vielmehr eine finanzpolitische Orientierungshilfe dar. Keinesfalls soll sie zukünftige Ent-
scheide von Stimmbürgern und Behörden vorwegnehmen. Die integrierte Aufgaben- und Finanzpla-
nung basiert auf einer Reihe von Annahmen und Projizierungen. Sie ist deshalb mit gewissen Unsi-
cherheiten behaftet. Mit ihrer jährlichen Überarbeitung wird eine rollende Planung gewährleistet. 

51



  

 
   

  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

  

 
 

   
 

  

 

 

 

  

Integrierte Aufgaben- und Finanzplanung 2024–2026 im Allgemeinen

Die Gemeinde Glarus ist und bleibt weiterhin gefordert, ihren Finanzhaushalt im Gleichgewicht zu hal-
ten. Die Aufgaben- und Finanzplanung zeigt für das Jahr 2024 einen Ertragsüberschuss von
CHF 0.3 Mio. Ab dem Planjahr 2025 folgen jedoch wieder Aufwandüberschüsse. Ab dem Jahr 2024
wurde eine Erhöhung des Gemeindesteuerfusses um 3% auf 59% berücksichtigt. Weiter wurden zur 
Berechnung der Abschreibungen pauschale Investitionssummen im Umfang von CHF 13.0 Mio. ange-
nommen, welche indes mit den von den Departementen angezeigten mittelfristigen Investitionsbedürf-
nissen nicht übereinstimmen. Der Gemeinderat koordiniert daher jeweils die notwendigen Investitio-
nen mit den vorhandenen finanziellen Möglichkeiten und definiert Prioritäten bei der Umsetzung von 
Investitionsbedürfnissen. Er legt die von ihm definierten Prioritäten den Stimmberechtigten mittels der 
Budget-Investitionsrechnung jährlich zur Genehmigung vor.

Die Entwicklung der zentralen finanziellen Steuerungsgrössen (vgl. Anhang Darstellung G "Finanzpla-
nung 2024–2026: Kennzahlen": Finanzpolitische Ziel- und Steuerungswerte) zeigt auf, dass der 
Selbstfinanzierungsgrad in den kommenden Jahren wieder ansteigen wird, jedoch deutlich unter dem 
Zielwert von 80% bleibt. Das Eigenkapital bleibt bei einem geplanten jährlichen Investitionsvolumen 
von CHF 13.0 Mio. relativ stabil.

Die Kennzahlenübersicht zeigt auch, dass die Belastung des kommunalen Haushalts auch in Zukunft 
hoch bleiben wird. Grundsätzlich wird gemäss aktuellem Planungsstand gegen Ende der Planjahre 
nicht mehr mit ausgeglichenen Ergebnissen gerechnet. In der Gemeinde stehen weitere bedeutende 
Projekte an. Die hohen Investitionen werden das Fremdkapital weiter ansteigen lassen, da sie sich 
nicht aus eigener Kraft finanzieren lassen. So wird Ende des Jahres 2026 eine Nettoschuld von
CHF 44.0 Mio. erwartet, was einer Nettoschuld von CHF 3'524 pro Einwohner entspricht. Dieser Be-
trag liegt weit über dem gemeinderätlichen Zielwert einer Nettoschuld von CHF 1'000 pro Einwohner 
(vgl. Kap. 7.2, Tabelle 'Zielwerte des Gemeinderates für die Finanzen').

In den kommenden Jahren ist jedenfalls weiterhin in allen Bereichen eine hohe Ausgabendisziplin nö-
tig, um ausgeglichene Ergebnisse zu erwirtschaften. Augenscheinlich ist, dass sich die Gemeinde 
auch in den kommenden Jahren in einem strukturellen Defizit befindet. Die Aufgaben und Aufwände 
sind gewachsen und nehmen in der Tendenz weiter zu. Haupttreiber der Erträge ist der Fiskalertrag,
der durch die Höhe des Steuerfusses direkt beeinflusst werden kann. Sodann ist es seit dem Jahr 
2020 auch auf kommunaler Ebene möglich, zur Finanzierung grosser Bauvorhaben eine zweck- und 
objektgebundene Bausteuer zu erheben. Allfällige Mehreinnahmen durch eine Bausteuer hängen von 
der konkreten Umsetzung bzw. den entsprechenden Beschlüssen der Gemeindeversammlung ab.

Die Gemeinde Glarus kann sich die hohe Investitionstätigkeit nicht mehr leisten, ohne ihre stabile Fi-
nanzlage zu gefährden. Um die stabile Finanzlage beizubehalten und die finanzpolitischen Ziele – ins-
besondere jene bezüglich Verschuldung und Selbstfinanzierung – auch künftig zu erreichen, wird der 
Gemeinderat rechtzeitig zu wichtigen Treibern (wie Steuerfuss, Belastung durch den innerkantonalen 
Finanzausgleich, kostendeckende Entgelte, Abschreibungen oder Personalaufwand) geeignete Mass-
nahmen erarbeiten und der Gemeindeversammlung unterbreiten. Damit werden auch politische Dis-
kussionen über die Prioritäten der Investitionstätigkeit und die Finanzierung der grössten Infrastruktur-
projekte (z.B. Erneuerung Schulanlage Buchholz) mittels befristeten Bausteuerzuschlags verbunden 
sein.

Aufgaben- und Finanzplanung der Investitionsrechnung 2024 –2026
(vgl. Anhang Darstellung E)

Um auch künftig die Qualität der Infrastruktur in der Gemeinde beizubehalten, sind jährliche Unter-
haltsinvestitionen notwendig. Um neben dem Erhalt der bestehenden Infrastruktur eine gute Entwick-
lung zu ermöglichen, sind in den kommenden Jahren auch weitere (Gross-)Projekte geplant. Wie er-
wähnt, liegt der effektiv von den Departementen gemeldete Investitionsbedarf über den im integrierten 
Aufgaben- und Finanzplan zur Berechnung der Abschreibungen ausgewiesenen Nettoinvestitionen im 
Umfang von CHF 13.0 Mio. Die geplanten Investitionsprojekte der Departemente können der im An-
hang abgedruckten Darstellung E entnommen werden.
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Aufgaben- und Finanzplanung der Erfolgsrechnung ink lusive Kennzahlen
(vgl. Anhang Darstellungen F + G)

Die Aufgaben- und Finanzplanung der Erfolgsrechnung basiert grundsätzlich auf dem Budget 2023
mit weiterführenden Annahmen und Projizierungen. Es wurden folgende Aspekte in die Planung mit-
einbezogen:

 Personalaufwand: Jährliche Lohnentwicklung von 2%, davon 0.5% für neue Stellen ausserhalb
  der Legislaturplanung. Die Legislaturplanung ihrerseits sieht keine Schaffung neuer Stellen vor.

 Sach- und übriger Betriebsaufwand: Gleichbleibende Budgetkosten, d.h. die Kosteneinsparun-
  gen, die für das Budget 2023 vorgesehen sind, sollen beibehalten werden.

 Abschreibungen: Entsprechen jährlichen Nettoinvestitionen von CHF 13 Mio.

 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen: Gleichbleibender Saldo der jährlichen Budget-
  kosten bei den Spezialfinanzierungen und Fonds (Abwasser, Abfall und Parkplatz), wobei
  Saldenverschiebungen untereinander nicht ausgeschlossen sind.

 Transferaufwand: Gleichbleibende Budgetkosten. Ab dem Jahr 2024 werden die Ausgleichszah-
lungen des innerkantonalen Finanzausgleichs auf CHF 0.5 Mio. (- CHF 1.0 Mio. gegenüber 
Budget 2023) zurückgehen, weil die heute geltenden Übergangsbestimmungen enden (siehe
Kap. 7.3).

 Fiskalertrag: Erhöhung des Gemeindesteuerfusses (evtl. Bausteuer) ab dem Jahr 2024 um 3%
  auf 59% bei ansonsten gleichbleibenden Steuereinnahmen, was rund CHF 1.8 Mio. entspricht.

 Regalien und Konzessionen: Gleichbleibende Budgeteinnahmen.

 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen: Gleichbleibende Budgeteinnahmen.

 Transferertrag: Jährliche Zunahme um 1%.

 Finanzaufwand: Jährliche Zunahme um 2%.

 Finanzertrag: Jährliche Zunahme um 1%. Allfällige Verkäufe von Liegenschaften des Finanzver-
  mögens wurden nicht einberechnet.

7.7 Erwägungen des Gemeinderat s

Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass sich die finanzpolitische Ausgangslage der Gemeinde Glarus 
kurzfristig, d.h. aufs Budget 2023 hin, verschlechtert hat und auch mittelfristig für die Planjahre 2024–
2026 anspruchsvoll bleiben wird. Bereits im Geschäftsjahr 2021 musste die Gemeinde einen Auf-
wandüberschuss von CHF 4 Mio. ausweisen. Das laufende Jahr sowie das Budgetjahr 2023 sind un-
ter anderem geprägt vom aktuellen Weltgeschehen und dessen negativen Begleiterscheinungen.

Weiterhin ist aber die Finanzlage der Gemeinde solide. Insbesondere verfügt sie über eine stabile Bi-
lanz sowie einen tragbaren Fremdkapitalbestand. Nach Auffassung des Gemeinderats ist es deshalb 
vertretbar, im Jahr 2023 trotz hoher Investitionen und einiger angestiegener Aufwandpositionen den 
Gemeindesteuerfuss um 5% zu senken (Traktandum 8) und im Jahr 2023 erneut einen – vollständig 
durch das Eigenkapital gedeckten – Aufwandüberschuss zu verzeichnen. Auf diese Weise lässt sich 
der eingeschlagene Weg, der Bevölkerung und der Wirtschaft in der Gemeinde Glarus bei moderater 
Steuerbelastung mit motivierten und kompetenten Mitarbeitenden gute und zeitgemässe Dienstleistun-
gen und Infrastrukturen zu bieten, weiter beschreiten.

Der Gemeinderat und die Stimmberechtigten sind jedoch gefordert, Massnahmen zu treffen, um in
den kommenden Jahren die solide Finanzlage der Gemeinde zu erhalten. Für die Gemeinde liegen
die grössten finanzpolitischen Herausforderungen in den kommenden Jahren in folgenden Bereichen:

 Investitionsvorhaben in den Bereichen Schulraumentwicklung, Freizeit und Sport, Hochwasser-
  schutz und Basisinfrastruktur in je zweistelligem Millionenbereich. Die Grundlagenplanungen
  dazu sind vorhanden, die jeweilige Detailplanung wird den genauen Finanzbedarf aufzeigen. Die
  Umsetzungsprojekte – bei der Schulraumentwicklung sind erste Vorhaben bereits umgesetzt –
  werden auf die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde Rücksicht nehmen müssen, beispiel-
  weise auch was die zeitliche Staffelung anbelangt. Allenfalls ist zur Finanzierung grosser Bauvor-
  haben ein kommunaler Bausteuerzuschlag in Betracht zu ziehen.
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Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission (GPK) 

Der vom Gemeinderat in seinen Erläuterungen hervorgehobene Aufwandüberschuss im Gesamt-
budget 2023 darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Gemeindefinanzen einen guten Stand auf-
weisen. Die herausfordernden Jahre, die uns bevorstehen, sind im Finanzplan ersichtlich. Dieser weist 
für die Jahre 2024 bis 2026 einen grossen Investitionsanteil auf. Die GPK empfiehlt der Gemeindever-
sammlung, den Anträgen des Gemeinderats zu folgen und die vorgelegten Budgets 2023 

1. der Erfolgsrechnung und  

2. der Investitionsrechnung zu genehmigen sowie  

3. den integrierten Aufgaben- und Finanzplan für die Jahre 2024–2026 zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 Die Landsgemeinde 2023 wird voraussichtlich über Anpassungen im Bereich des innerkantona-
  len Finanzausgleichs entscheiden. Welchen Einfluss diese allfälligen Änderungen auf die Ge-
  meinde Glarus haben, ist aktuell noch nicht bezifferbar. Der Gemeinderat ist aber zuversichtlich,
  dass die Gemeinde Glarus je nach Gesetzesänderung künftig auch am Finanzausgleich partizi-
  pieren kann oder zumindest keinen innerkantonalen Finanzausgleich mehr leisten muss, da sie
  keine besonderen Standortvorteile, sondern im Gegenteil gewisse Zentrumslasten aufweist. Aktu-
  ell geht der Gemeinderat für die Zeit ab dem Jahr 2024 von Finanzausgleichszahlungen gemäss
  geltendem Recht in der Höhe von CHF 0.5 Mio. aus (siehe Kap. 7.3).

Durch eine weiter verbesserte Abstimmung der verschiedenen fachlichen Arbeiten mit der Aufgaben-
und Finanzplanung der Gemeinde, durch eine klare Prioritätensetzung auf der Zeitachse und durch
die jährliche Kontrolle der Gemeinde- und Finanzentwicklung werden die Verantwortlichen der Ge-
meinde zusammen mit den Stimmberechtigten diese Herausforderungen meistern. Konkret bedeutet 
dies:

 Um die Investitionen personell und finanziell stemmen zu können und die Aufnahme von Fremd-
  kapital zu begrenzen, wird der Gemeinderat auch künftig sämtliche Investitionsvorhaben kritisch
  auf Notwendigkeit, Höhe und Zeitpunkt hinterfragen und priorisieren.

 Der Gemeinderat wird den Fiskalertrag bzw. den Gemeindesteuerfuss in Abhängigkeit der laufen-
  den Ausgaben, der anstehenden und ordentlich finanzierbaren Investitionen und eines eventuel-
  len Bausteuerzuschlags alljährlich beurteilen. Ab dem Jahr 2024 wird voraussichtlich eine Erhö-
  hung des Gemeindesteuerfusses erfolgen müssen.

 Allenfalls sind weitere Veräusserungen von nicht benötigten Vermögenswerten vorzunehmen.

 Als strategisches Ziel sollen die Schulden langfristig wieder abgebaut werden, um einen grösse-
  ren finanziellen Handlungsspielraum zu schaffen und die Steuerzahler zu entlasten. Dies ist je-
  doch erst nach der gegenwärtigen intensiven Investitionsphase möglich. Der Gemeinderat ist be-
  strebt, die Standortvorteile von Glarus weiterhin zu pflegen und zu fördern. Dies bedeutet, mit ei-
  ner umsichtigen Finanzpolitik der Bevölkerung in den Bereichen Bildung, Kultur, Sport und Frei-
  zeit auch etwas zu bieten. Nicht von der Hand zu weisen ist dabei, dass es hierzu einiger perso-
  neller und finanzieller Ressourcen bedarf.

Der Gemeinderat dankt allen Personen, die den eingeschlagenen Weg mittragen und weiterhin kon-
struktiv-kritisch unterstützen. Gefordert ist eine gemeinsame Parforceleistung, die nur im Zusammen-
spiel zwischen Stimmberechtigten, Gemeinderat und Mitarbeitenden gelingen kann.

7.8 Antrag an die Gemeindeversammlung

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen sowie auf der Grundlage von Art. 41 Abs. 1 und 2 des Ge-
meindegesetzes sowie Art. 14 Abs. 1 der Gemeindeordnung beantragt der Gemeinderat den Stimm-
berechtigten, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Die Budget-Erfolgsrechnung 2023 wird genehmigt.

2. Die Budget-Investitionsrechnung 2023 wird genehmigt.

3. Von der integrierten Aufgaben- und Finanzplanung 2024–2026 wird Kenntnis genommen.
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Gemeinde Glarus – Darstellung A

Budget 2023: Gestufter Erfolgsausweis nach HRM2 in CHF Tausend

 

Art Bezeichnung
Budget       

2023

Budget        

2022

Abw.       

B23/B22

Abw. %    

B23/B22

Rechnung      

2021

30 Personalaufwand 31'266 28'702 2'563 8.9% 27'568

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 11'850 12'508 -658 -5.3% 11'820

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'508 5'099 -2'592 -50.8% 3'541

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 837 1'082 -245 -22.6% 1'306

36 Transferaufwand 5'862 8'244 -2'382 -28.9% 11'906

37 Durchlaufende Beiträge 30 30 0 0.0% 33

39 Interne Verrechnungen 4'248 3'048 1'200 39.4% 2'973

Betrieblicher Aufwand 56'600 58'713 -2'113 -3.6% 59'148

40 Fiskalertrag 35'680 38'220 -2'540 -6.6% 35'861

41 Regalien und Konzession 506 482 24 5.0% 513

42 Entgelte 8'285 8'380 -95 -1.1% 7'115

43 Verschiedene Erträge 0 0 0 1

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 8 8 0 0.0% 8

46 Transferertrag 4'421 4'302 120 2.8% 3'388

47 Durchlaufende Beiträge 30 30 0 0.0% 33

49 Interne Verrechnungen 4'248 3'048 1'200 39.4% 2'973
 

Betrieblicher Ertrag 53'179 54'470 -1'291 -2.4% 49'892

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -3'422 -4'244 822 -19.4% -9'256

34 Finanzaufwand 818 759 58 7.7% 694

44 Finanzertrag 2'533 3'608 -1'076 -29.8% 5'947

Ergebnis aus Finanzierung (Ertragsüberschuss) 1'715 2'849 -1'134 -39.8% 5'254

Operatives Ergebnis -1'707 -1'395 -312 22.4% -4'002

38  Zusätzliche Abschreibungen 0 0 0 0.0% 0

38  Ausserordentlicher Aufwand 19'916 0 19'916 0

48  Ausserordentlicher Ertrag 19'916 185 19'731 0

Ausserordentliches Ergebnis 0 185 -185 0

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -1'707 -1'210 -497 41.1% -4'002

Total Aufwand 77'334 59'473 59'841

Total Ertrag 75'627 58'263 55'839

Aufwand-/Ertragsüberschuss -1'707 -1'210 -4'002
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Gemeinde Glarus – Darstellung D

Budget 2023:  Investitionsrechnung 

Investitionen Budget

Pos. Bezeichnung                                                                        Beträge in CHF 2023

81     Präsidiales und Wirtschaft 402'000 

23815.01
Investitionsbeitrag an Kanton für die Förderung der digitalen Transformation (Serviceportal) gemäss 
Landsgemeindebeschluss vom 1. Mai 2022 Serviceportal (Anteil Gemeinde Glarus an den einmaligen 
Kosten) 

250'000 

23815.02
Schülergeräte Lernende Primar- (ab 5. Klasse) und Oberstufe (Notebooks, Tablets, individuelle 
Geräte)

78'000 

23815.03 Schülergeräte Lernende Primarschule (Notebooks, Tablets, gemeinsame Pool-Geräte) 74'000 

821    Umwelt und Energie 0 

23821.01 Elektromobilitätskonzept 90'000 

23821.02 Elektromobilitätskonzept - Beitrag EnergieSchweiz -30'000 

23821.03 Elektromobilitätskonzept - Beitrag Energiefonds der Gemeinde Glarus -60'000 

 823    Infrastrukturmanagement 2'975'000 

23823.01

Projektierungskredite, bspw.:
* Asyl-/Zollhausstrasse
* Glärnisch-/Schiltstrasse
* untere Allmeind
* Tiefgarage/Platz Lunde
* Sackbergstrasse
* Kirchweg Glarus
* Parkierungsanlage Bahnhof Glarus Süd
* Bestandesaufnahmen Kunstbauten (Stützmauern, Brücken etc.)

250'000 

23823.02 Zentrum Glarus, Ortsdurchfahrt und Plätze, Studienauftragsverfahren (GV vom 26.11.2021) 300'000 

23823.03 Bauliche Norm-Sanierung Strassen, Plätze u. Naturstrassen gesamtes Gemeindegebiet 700'000 

23823.04 Instandsetzung Strassenbeleuchtung gesamtes Gemeindegebiet 250'000 

23823.05
Instandsetzung Strassenbeleuchtung gesamtes Gemeindegebiet - Beitrag Energiefonds Gemeinde 
Glarus

-125'000 

23823.06 Hohlensteinstrasse, Ennenda (GV vom 26.11.2021) 550'000 

23823.07 Grosszaun, Netstal (GV vom 10.06.2022) 380'000 

23823.08 Gässli, Netstal 140'000 

23823.09
Lurigenstrasse, Glarus 
Sperrvermerk gemäss Art. 50 FHG: Gemeinderatsbeschluss gebundene Ausgabe ausstehend

450'000 

23823.10
Spielhof, Glarus 
Sperrvermerk gemäss Art. 50 FHG: Gemeinderatsbeschluss gebundene Ausgabe ausstehend

40'000 

23823.11
Verkehrsberuhigungskonzept 2. + 3. Etappe und Anpassung Parkierungskonzept (GV vom 
25.11.2022)

40'000 

 

824    Unterhaltsdienst 97'500 

23824.01 Elektro Kipptransporter 75'000 

23824.02 Elektro Kipptransporter - Beitrag Energiefonds Gemeinde Glarus -37'500 

23824.03 Abrollmulden und -container für Grünschnitt, Abrollpritschen für Materialtransport 60'000 

825    Öffentlicher Verkehr 70'000 

23825.01
Planung Anpassung Bushaltestellen (Barrierefreiheit, Anforderungen 
Behindertengleichstellungsgesetz)

70'000 
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Investitionen Budget

Pos. Bezeichnung                                                                        Beträge in CHF 2023

828    SF Abwasserbeseitigung / SF Abfall 2'945'000 

23828.01

Projektierungskredite, bspw.:
* Entwässerung Klöntal
* Asyl-/Zollhausstrasse
* Glärnisch-/Schiltstrasse
* Kirchweg, Glarus
* untere Allmeind, Ennenda
* Alpenbrüggli (Walzmühle), Glarus

240'000 

23828.02 Erstellung generelles Entwässerungsprojekt (GEP) (GV vom 28.11.2014) 95'000 

23828.03
Sanierung Pumpstationen Mühlefuhr, Langgüetli und Äugstenstrasse inkl. Einbindung in das 
Prozessleitungssystem

240'000 

23828.04 Grosszaun, Netstal (GV vom 10.06.2022) 1'620'000 

23828.05
Lurigenstrasse, Glarus 
Sperrvermerk gemäss Art. 50 FHG: Gemeinderatsbeschluss gebundene Ausgabe ausstehend

550'000 

23828.06
Spielhof, Glarus  
Sperrvermerk gemäss Art. 50 FHG: Gemeinderatsbeschluss gebundene Ausgabe ausstehend

50'000 

23828.07 Entsorgungs- und Sammelbehälter im öffentlichen Raum 150'000 

862    Gebäudeunterhalt 335'000 

23862.01 Ersatzmobiliar für diverse Liegenschaften im Verwaltungsvermögen 150'000 

23862.02
Schliessanlagen diverse Liegenschaften (Verwaltung und Schulen) Gemeinde Glarus: Austausch und 
Erneuerung

50'000 

23862.03 Beschaffung Schulmöblierung gemäss Möblierungskonzept (GV vom 02.10.2020) 135'000 

863    Freizeit und Sport 2'846'000 

23863.01
Sanierung Sportanlage Wiggis (GV vom 26.11.2021): 
* Aussensportanlage mit Naturrasen
* Neubau Garderobengebäude                                                                 

2'280'000 

23863.02 Freibad Goldigen, Netstal; Gesamtsanierung (GV vom 25.11.2022) 500'000 

23863.03 Altlastensanierung Jagdschiessanlage Vorauen, Klöntal 2'200'000 

23863.04 Altlastensanierung Jagdschiessanlage Vorauen, Klöntal - Beitrag Bund und Kanton -2'134'000 

865    Liegenschaften Verwaltungsvermögen 8'960'000 

23865.01
Miteigentum Feuerwehrgebäude Buchholz: Planungkredit umfangreiche Flachdachsanierung inkl. 
Erstellung Submissionsunterlagen 

40'000 

23865.02 Gemeindehaus Netstal: Umbau Büroräumlichkeiten 100'000 

23865.03 Werkhof Ennenda: Anpassung Infrastruktur 100'000 

23865.04 Schulhaus Erlen, Glarus: Gesamterneuerung gemäss Schulraumplanung (GV vom 26.11.2021) 7'000'000 

23865.05
Schulhaus Glärnisch, Glarus: Sanierungs- und Brandschutzmassnahmen, Umnutzung ehemalige 
Wohnung

80'000 

23865.06 Schulraumprovisorium Glarus 2023 (GV vom 25.11.2022) 700'000 

23865.07 Neubau Doppelkindergarten Ennetbach Netstal: Minergie Gebäude (GV vom 27.11.2020) 700'000 

23865.08 Jugendhaus Glarus: Neugestaltung Aussenplatz 240'000 

870    Departementsleitung, Personalkosten Fachstelle Landwirtschaft 35'000 

23870.01 Anschaffung Fahrzeug Departement Wald und Landwirtschaft 65'000 

23870.02
Anschaffung Fahrzeug Departement Wald und Landwirtschaft - Beitrag Energiefonds Gemeinde 
Glarus

-30'000 

871    Abteilung Wald 535'000 

23871.01 Beschaffung Laufwagen Bergwald 3500 Hybrid 60'000 
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Investitionen Budget

Pos. Bezeichnung                                                                        Beträge in CHF 2023

23871.02 Neubau Waldstrasse Steppelwald 220'000 

23871.03
Rund-Bergwanderweg Klöntalersee - Lückenschliessung Rhodanneberg-Vorauen (Strassenseite); 
Legislaturziel S3.Z2.M3 (GV vom 27.11.2020)

180'000 

23871.04 Projektierungs-/Realisierungskredit Zugang/Wanderweg Äugstenhütte 75'000 

872    Landwirtschaft 1'063'000 

23872.01
Alp Unter Längenegg, Alp Dejen, Alp Saggberg: Projektierungskredit Wasserversorgung und 
Hygienemassnahmen

150'000 

23872.02

Umsetzung Gesetzeskonformität Alpen. 1. Rahmenkredit CHF 5 Mio. (GV vom 02.10.2020) und 2. 
Rahmenkredit (GV im Jahr 2023)
Alp Altenoren Chäsboden Mittelstafel (Altstafel), Anpassung 
Hygienebestimmungen/Tierschutznormen/Gebäudestatik
Sperrvermerk gemäss Art. 50 FHG: Antrag Verpflichtungskredit anlässlich Gemeindeversammlung im 
Jahr 2023

300'000 

23872.03

Umsetzung Gesetzeskonformität Alpen. 1. Rahmenkredit CHF 5 Mio. (GV vom 02.10.2020) und 2. 
Rahmenkredit (GV im Jahr 2023)
Alp Altenoren Chrummlaui Mittelstafel (Ahorner), Anpassung Hygienebestimmungen, Erstellung 
technische Räumlichkeiten
Sperrvermerk gemäss Art. 50 FHG: Antrag Verpflichtungskredit anlässlich Gemeindeversammlung im 
Jahr 2023

100'000 

23872.04

Umsetzung Gesetzeskonformität Alpen. 1. Rahmenkredit CHF 5 Mio. (GV vom 02.10.2020) und 2. 
Rahmenkredit (GV im Jahr 2023)
Alp Altenoren Chäsboden (Unterstafel), Anpassung Hygienebestimmung (Anbau Maschinenraum)
Sperrvermerk gemäss Art. 50 FHG: Antrag Verpflichtungskredit anlässlich Gemeindeversammlung im 
Jahr 2023

100'000 

23872.05
Umsetzung Gesetzeskonformität Alpen. 1. Rahmenkredit CHF 5 Mio. (GV 02.10.2020)
Alp Dejen Oberstafel: Wasserversorgung

178'000 

23872.06 Trockenmauerprojekt Pfrundhaus - Restaurant Bergli, Glarus 85'000 

23872.07 Trockenmauerprojekt Pfrundhaus - Restaurant Bergli, Glarus - Subventionen und Beiträge Dritter -45'000 

23872.08 Trockenmauerprojekt Uschenriet 50'000 

23872.09 Trockenmauerprojekt Uschenriet - Subventionen und Beiträge Dritter -15'000 

23872.10
Umsetzung Gesetzeskonformität Alpen. Rahmenkredit CHF 5 Mio (GV 02.10.2020)
Alp Hinterschlatt Unterstafel: Trinkwasserversorgung und Lebensmittel-Hygienevorschriften bauliche 
Massnahmen

160'000 

873    Naturgefahren 200'000 

23873.01
Instandstellung einzelne Abschnitte Linthwuhre, Ennenda und Netstal             
Sperrvermerk gemäss Art. 50 FHG: Gemeinderatsbeschluss gebundene Ausgabe ausstehend

50'000 

23873.02 Hochwasserschutz Zeltplatz Güntlenau (GV vom 25.11.2016) 200'000 

23873.03 Hochwasserschutz Zeltplatz Güntlenau, Beiträge Bund und Kanton -200'000 

23873.04 Bauprojekt HWS Linth (GV vom 27.11.2015) 100'000 

23873.05 Renaturierung Dorfbach Ennenda, Bauprojekt 50'000 

 

Total Budget Investitionen 2023 Gemeinde Glarus 20'463'500 

Bruttoinvestitionen 23'140'000 

Inanspruchnahme Energiefonds der Gemeinde Glarus -252'500 

Diverse Subventionen und Beiträge -2'424'000 

Nettoinvestitionen 20'463'500 
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Gemeinde Glarus – Darstellung F

Finanzplan 2024–2026: Erfolgsrechnung

in CHF Tausend

Art Bezeichnung Budget Plan Plan Plan
  2023 2024 2025 2026
   

30 Personalaufwand 31'266 31'891 32'529 33'179

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 11'850 11'850 11'850 11'850

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'508 2'721 2'892 3'029

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 837 837 837 837

36 Transferaufwand 5'862 4'867 4'867 4'867

37 Durchlaufende Beiträge 30 30 30 30

39 Interne Verrechnungen 4'248 4'248 4'248 4'248

Betrieblicher Aufwand 56'600 56'444 57'253 58'040

40 Fiskalertrag 35'680 37'480 37'480 37'480

41 Regalien und Konzession 506 506 506 506

42 Entgelte 8'285 8'285 8'285 8'285

43 Verschiedene Erträge 0 0 0 0

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 8 8 8 8

46 Transferertrag 4'421 4'466 4'510 4'555

47 Durchlaufende Beiträge 30 30 30 30

49 Interne Verrechnungen 4'248 4'248 4'248 4'248

Betrieblicher Ertrag 53'179 55'023 55'068 55'113

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit (Aufwandüberschuss) -3'422 -1'421 -2'185 -2'927

34 Finanzaufwand 818 834 851 868

44 Finanzertrag 2'533 2'558 2'584 2'609

Ergebnis aus Finanzierung (Ertragsüberschuss) -1'715 1'724 1'733 1'742

Operatives Ergebnis (- = Aufwandüberschuss) -1'707 303 -452 -1'186

38 Zusätzliche Abschreibungen 0 0 0 0

38 Ausserordentlicher Aufwand 19'916 0 0 0

48 Ausserordentlicher Ertrag 19'916 0 0 0

Ausserordentliches Ergebnis (Ertragsüberschuss) 0 0 0 0

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -1'707 303 -452 -1'186
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Gemeinde Glarus – Darstellung G Verwaltungsvermögen

Finanzplan 2024–2026: Kennzahlen Finanzvermögen

Spezialfinanzierungen

Investitionsbeiträge

Erfolgsrechnung

in CHF Tausend Budget Plan Plan Plan 

2023 2024 2025 2026

ERFOLGSRECHNUNG

Total Aufwand 77'334        57'278        58'104        28'908        
Total Ertrag 75'627        57'581        57'651        57'722        

Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+) -1'707         303             -452           -1'186         

ERFOLGSRECHNUNG VOR ABSCHREIBUNGEN UND WERTBERICHTIGUNGEN

Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+) ER -1'707         303             -452           -1'186         

Zusätzliche Abschreibungen 
(383 / 387)

-             2'729          -             -             

Abschreibungen/Wertberichtigungen VV (33 / 364 - 366)
2'516          5'136          2'900          3'036          

Wertberichtigungen Finanzvermögen 
(344)

-             -             -             -             

Wertberichtigungen FV (444)
-             -             -             -             

Aufwertung VV (4490)
-             -             -             -             

Einlagen + Entnahmen Fonds und SF im EK 829             829             829             829             

Ertrags- / Aufwandüberschuss ER vor 

Abschreibungen und Wertberichtigungen
1'638          3'861          3'276          2'680          

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben 23'140        14'000        14'000        14'000        
Investitionseinnahmen -2'677         -1'000         -1'000         -1'000         

Nettoinvestitionen 20'464        13'000        13'000        13'000        

SELBSTFINANZIERUNG 

Abschreibungen (VV + IB) (33 / 366)
2'516          2'729          2'900          3'036          

Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+) ER -1'707         303             -452           -1'186         

Einlagen in Fonds und SF (35)
837             837             837             837             

Entnahmen aus Fonds und SF (45)
-8               -8               -8               -8               

Wertber. Darlehen / Beteiligungen VV 
(365 / 365)

-             -             -             -             

Zusätzliche Abschreibungen 
(383 / 387)

-             -             -             -             

Einlagen (+) u. Entnahmen (-) Eigenkapital (489 / 389)
-             -             -             -             

Aufwertungen VV (4490)
-             -             -             -             

Selbstfinanzierung 1'638          3'861          3'276          2'680          

     

FINANZIERUNG

Nettoinvestitionen 20'464        13'000        13'000        13'000        
Selbstfinanzierung -1'638         -3'861         -3'276         -2'680         

Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-) 18'826        9'139          9'724          10'320        

Finanzpolitische Ziel- und Steuerungswerte

Selbstfinanzierungsgrad    8.0% 29.7% 25.2% 20.6%

Nettovermögen pro Einwohner (CHF) -1'187 -1'919 -2'697 -3'524

Ausstattung Eigenkapital (Mio CHF) 57.4 58.5 58.9 58.5

Abkürzungen: VV =

  FV =

  SF =

  IB  =

  ER =
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Traktandum 8 

Gemeindesteuerfuss für das Jahr 2023: Festsetzung 

 

  

 
     

   
  

  

 

  
   

  

   

 

 
  

 

  

  

 

 

  
 

 

 

  

 

 

8.1 Ausgangslage

Der Kanton und die Gemeinden erheben jene Steuern, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen.

Im laufenden Jahr 2022 beträgt die Gesamtsteuerbelastung ohne kantonalen Bausteuerzuschlag
114 Prozent (53% Kantonssteuerfuss und 61% Gemeindesteuerfuss).

Im kommenden Jahr 2023 soll die Gesamtsteuerbelastung mit 114 Prozent (58% Kantonssteuerfuss 
und 56% Gemeindesteuerfuss) nicht steigen.

8.2 Erwägungen des Gemeinderat s

Der Gemeinderat bekennt sich zur in den letzten Jahren umgesetzten Steuerstrategie. Dies schliesst 
Justierungen bei konkretem Handlungsbedarf oder grossen Investitionsprojekten nicht aus.

Die Landsgemeinde 2022 beschloss, den Kantonssteuerfuss im Zuge des neuen kantonalen Pflege-
und Betreuungsgesetzes um 5 Prozent zu erhöhen und für das Jahr 2023 somit auf 58 Prozent der 
einfachen Staatssteuer festzusetzen.

Der Gemeinderat beantragt, infolgedessen den Gemeindesteuerfuss für das Jahr 2023 um ebensol-
che 5 Prozent auf 56 Prozent der einfachen Staatssteuer zu senken.

Wie in den Erläuterungen zu Traktandum 7 dargelegt, ist die Gemeinde gegenwärtig mit einigen fi-
nanz- und entwicklungspolitischen Herausforderungen konfrontiert, so budgetiert sie für das Jahr 2023 
einen Aufwandüberschuss. Weil sich die Finanzlage der Gemeinde aber weiterhin solide präsentiert,
ist es nach Auffassung des Gemeinderats dennoch vertretbar, den Gemeindesteuerfuss um 5 Prozent 
auf 56 Prozent der einfachen Staatssteuer zu senken. Eine moderate Steuerbelastung stellt unter an-
derem einen bedeutsamen Standortfaktor dar.

Das unter Traktandum 7 zur Diskussion stehende Budget für das Jahr 2023 baut auf diesem bean-
tragten Gemeindesteuerfuss von 56 Prozent auf.

8.3 Antrag an die Gemeindeversammlung

Aufgrund der vorstehenden Erläuterungen sowie gestützt auf Art. 41 Abs. 1 Bst. d des Gemeindege-
setzes und Art. 14 Abs. 1 der Gemeindeordnung beantragt der Gemeinderat den Stimmberechtigten,
folgenden Beschluss zu fassen:

Der Gemeindesteuerfuss wird für das Jahr 2023 auf 56 Prozent der einfachen Staatssteuer fest-
gesetzt.

Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission (GPK)

Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) empfiehlt der Gemeindeversammlung den Gemeindesteu-
erfuss für das Jahr 2023, wie vom Gemeinderat beantragt, auf 56% zu senken.
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